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Notrufe
Polizei ..............................................................................110 + 8050
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Fei-
ertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.zahn-
notfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der 
Augenärzte Kusel/Landstuhl/
Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke
im Internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  .........................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
...........................................................................Tel.: 0631-41 47 230
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist 
ab 22.05.2023 vorübergehend wie folgt geöffnet:
Montags bis
Mittwochs

nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Martina Drolshagen,
 Verlagsleiterin
Anzeigen: Timo Raymann, Produktionsleiter

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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 ■ Ambulante Hilfen zur Erziehung
„In Bewegung“, Pädagogik, Therapie, Beratung; Kaiserstraße 62, 66849 Land-
stuhl, 06371-73760 11, j.breitwieser@inbewegung-kl.de

 ■ Anonyme Alkoholiker Landstuhl
Evangelisches Gemeindehaus, Vordere Fröhnstr. 5, 66849 Landstuhl;
Info: 0177/3053160

 ■ Behindertenhilfe Westpfalz e.V.
Langwiedener Straße 12, 66849 Landstuhl
www.behindertenhilfe-westpfalz.de, mail@behindertenhilfe-westpfalz.de

 ■ Beratung des sozialpsychiatrischen Dienstes der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern

informiert bei Fragen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, 
Suchtmittelabhängigkeit, Selbsthilfegruppen, Betreuungen Mo. - Fr. unter der 
Tel. 0631/7105-535.

 ■ Beratungs- und Koordinierungsstelle Demenz (BeKo-Demenz) im DRK-
Centrum Landstuhl

Sprechstunden: Dienstag 9 - 11 Uhr und Donnerstag von 10 - 12 Uhr und nach 
Vereinbarung.
Ansprechpartner: Joachim Schneider, Tel. 06371 - 921529

 ■ Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz
Parkstraße 11 (Ecke Hochsandstraße), 67655 Kaiserslautern; Tel. 06 31 / 3 69 - 14 
44, Telefax: 06 31 / 3 69 - 14 90, Mail: Beratungszentrum.Westpfalz@polizei.rlp.de

 ■ Betreuungsvereine
Beratung über Betreuungsgesetz (Vormundschaften - Pflegschaft - Betreuung): 
AWO Kreisverband e.V. Landstuhl, Tel. 06371/16787.
DRK-Betreuungsverein Landstuhl, Tel. 06371 9215-30

Betreuungsverein der Behindertenhilfe Westpfalz e.V., Tel: 06371/934-366 oder -367.

 ■ Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Engelsgasse 1, 67657 Kaiserslautern, Tel. 0631/36120-222

 ■ Deutsche Rentenversicherung Bund
Auskunft, Beratung und Rentenanträge; Helmut Bastian, Am Alten Markt 4, 
66849 Landstuhl, Terminvereinbarung: 06371-912979, theo.bastian@t-online.de

 ■ Diakonisches Werk Pfalz
Hauptstr. 5, Landstuhl: Allgemeine Sozial- u. Lebensberatung, Schwangeren- u. 
Schwangerenkonfliktberatung (staatl. anerk.), Vermittlung u. Antragstellung auf 
finanz. Hilfsangebote, Tel. 06371/2846, eMail: slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de.
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung.
Schuldner- u. Verbraucherinsolvenzberatung (staatl. anerkannt):
Tel. 06371/913599, e-Mail: s.landstuhl@diakonie-pfalz.de.
Suchtberatung: Tel. 0631/72209.
Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen:
Tel. 0631/371084-25.

 ■ Drogen-Info-Telefon des Pfalzklinikums f. Psychiatrie u. Neurologie
Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) Tel. 06349/9002555
Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.) Tel. 06349/9002525
Mo., Mi., Fr. 14.30 - 16 Uhr oder über Anrufbeantworter.

 ■ Ehrenamtlicher Besuchsdienst in der Verbandsgemeinde Landstuhl
Ansprechpartner Frau Gerlinde Blum, Tel. 06371/734 700
Sprechzeiten Donnerstags von 11.00 - 12:00 Uhr im Bürgerhaus Landstuhl 2. Stock

 ■ Evangelische-Katholische Telefonseelsorge
Rund um die Uhr - gebührenfrei - vertraulich, Tel. 0800/1110111 u.
0800/1 11 02 22.

 ■ Gemeinnützige GmbH RUBIN
Ambulante Dienste für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Tel. 0631/3661834, Fax: 0631/3661830
E-Mail: Schmitt.Rigo@RUBIN-AWO.org

 ■ Hotline Ess-Störungen
des Pfalzinstituts - Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik u. Psychotherapie
Tel. 06349/9003333
Mo. bis Do. 15 - 16 Uhr oder über Anrufbeantworter.

 ■ Info-Abende für werdende Eltern
Das Team von Chefarzt Hr. Muayyad Al-Alime der Abteilung für Geburtshilfe 
bietet Informationen über Geburtsvorbereitungs- und Kreißsaalangebote sowie 
für die Zeit nach der Geburt.
Termin: Jeden 3. Do. im Monat / 19:00 Uhr. Treffpunkt: Pforte des Nardini Klini-
kum St. Johannis Landstuhl, Nardinistr. 30

 ■ Jugendraum „Quo Vadis“
Am Rathaus 12, 66849 Landstuhl, Tel. 06371/60016,
E-Mail: quo.vadis@evkirchepfalz.de, Internet: www.jugendcafe-quo-vadis.de
Öffnungszeiten: Mo. bis. Fr. 14.00 - 20.00 Uhr.
Marko Cullmann, Sozialarbeiter (B.A.) leitet den Jugendraum „Quo Vadis“. Er 
berät und unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene bei Arbeitsplatzsuche 
und Bewerbungen, hilft bei Fragen zur Schuldenregulierung und der allgemei-
nen Alltagsbewältigung.

 ■ Jugendsozialarbeit
Hilfestellung und Begleitung in schwierigen Lebenslagen, Unterstützung 
bei Problemen wie z.B. in den Bereichen soziale Beziehungen, Abhängigkeit, 
Übergang Schule und Beruf. Ansprechpartner für offene Jugendarbeit in den 
Ortsgemeinden. Sprechzeiten im Büro Kaiserstraße 128, 66849 Landstuhl, rech-
ter Eingang an der Frontseite: donnerstags, 10.00 - 14.00 Uhr und Termine nach 
Vereinbarung. Tel. 0160-90122381, E-Mail: anne.ulrich-schwab@vglandstuhl.de

Pflege- und Beratungsdienste ✃✃✃✃

 ■ Kontakt- u. Beratungsstelle „Querbeet“
Landstuhler Str. 8A, Ramstein (Mehrgenerationenhaus), Tel. 06371/5980838, Fax: 
0 63 71/5980836, E-Mail: querbeet@kaiserslautern-kreis.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 - 12 Uhr
www.kops-kl-de (Stichwort: Querbeet)

 ■ Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Kostenfreie Beratungsangebote für Krebspatienten und deren Angehörige. 
Beratungsstellen in Kaiserslautern: Westpfalz-Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1 
und Gersweilerweg 14a. Termine in Landstuhl auf Anfrage möglich. Tel. 0631-
3110830, E-Mail: kaiserslautern@krebsgesellschaft.de, www.krebsgesellschaft-
rlp.de

 ■ Migrationsberatung
Beratung für Ausländer, Flüchtlinge und Spätaussiedler im DRK-Centrum 
Landstuhl.
Sprechstunden: Dienstags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Donnerstags von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
nach Vereinbarung.
Ansprechpartnerin Frau Güldenfuß, Tel. 06371 - 921533

 ■ Pauluskirche Landstuhl
Trauergruppe, jeden 2. Dienstag im Monat, Ansprechpartnerin Frau Hodel 
0176/45645142.
Depressionsgruppe, jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, Ansprechpartnerin 
Frau Kassel 0175/4692920

 ■ Ökumenische Sozialstation Westpfalz e.V.
Ambulante Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, med. Behandlungspflege, 
Pflegeberatung, hauswirtschaftl. Versorgung u. Essen auf Rädern: Geschäfts-
stelle, Bruchwiesenstr. 43 (Eing. Daimlerstr.), Landstuhl: Mo - Fr: 8.30 - 16 Uhr, Tel. 
06371/17798, Fax: 06371/62197. Pflegedienstleitung 06371/62177

 ■ Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH
Beratungsstelle Kompass, Beratung für Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre 
Familien, Langwiedener Straße 12, 66849 Landstuhl, Tel. 06371 934-246, Fax 06371 
934-424, Email: kompass@gemeinschaftswerk.de, www.gemeinschaftswerk.de

 ■ Schwangeren- und Familienberatungsstelle des Sozialdienst 
katholischer Frauen

Kirchenstraße 53, 66849 Landstuhl, Tel. 06371/2285, www.skf-landstuhl.de, 
E-Mail: info@skf-landstuhl.de.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr, Mo. - Mi.: 14.00 - 16.00 Uhr, Do.: 14.00 
- 18.00 Uhr. Beratung und Hilfe in persönlichen, rechtlichen und finanziellen 
Fragen vor, während und nach einer Schwangerschaft. www.beratung-caritas.de
Jeden 2. u. 4. Mittwoch im Monat Außensprechstunde im Mehrgenerationen-
haus Ramstein. Zu diesen Zeiten ist auch der Babyladen geöffnet.

 ■ Schwangeren-Beratungsstelle „Donum Vitae“
Schwangerschaftskonfliktberatung - Schwangerensozialberatung Sexualpä-
dagogik und -beratung - Familien- u. Paarberatung, Am Feuerwehrturm 6 in 
Landstuhl, Tel. 06371/6196910.
Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr. 8 - 12 u. 14 - 16 Uhr, Mi., Do. 9 - 12 u. 15.30 - 18.30 
Uhr

 ■ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
Kaiserslautern inKLusiv e.V., Fackelstraße 36, 67655 Kaiserslautern, www.kl-
inklusiv.de, Tel. 0157/72524645, E-Mail: beratungsstelle@kl-inklusiv.de

 ■ Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes
Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes Mo. - Do. 8 - 16:30 Uhr, Fr. 8 - 14 Uhr, 
Einrichtungsleitung Frau Glaser, Tel. 06371/921543, Pfegenotruf nach Dienst-
schluss: 0170/3372933; 

 ■ SPOTS Jugendhaus Pauluskirche
Sonnenstr. 10, 66849 Landstuhl, Tel. 06371-917130, www.jugendhaus-spots.de, 
Email: spots@jugendhaus-spots.de
Offener Jugendtreff, Tanzangebote, Pekip, Krabbeltreff, Eltern-Kind-Turnen, 
Mädchentreffs, Integrativer Treff, Leseclub, Mittagessen, Ferienangebote, Musik-
garten u.v.m. Ansprechpartner ist Oliver Quartier Dipl.Sozpäd (FH)

 ■ Pflegestützpunkt Landkreis Kaiserslautern
Standort Landstuhl, Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, Tel. 06371/4921928, E-Mail: wolfgang. stemler@
pflegestützpunkte.rlp.de

 ■ Streetwork der Sickingenstadt Landstuhl
Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
Unterstützung bei verschiedenen Problemlagen wie z.B. Hilfe bei der Job- oder 
Wohnungssuche. Termine auf Anfrage unter 0173-4370571
oder katja.guth@vglandstuhl.de

 ■ Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige. Bürger-
haus Landstuhl, Clubraum 1, Hauptstraße 3, 66849 Landstuhl. Termine nur nach 
Vereinbarung, Tel.: 0631-31 10 830

 ■ Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Landesgruppe Rheinland-Pfalz
Selbsthilfeorganisation für Betroffene u. Angehörige.
Ansprechpartner: Wilfried Scholl, Tel. 06301 31759 Email: parkinson@dpv-rlp.de 
oder Timo Lehmann, Tel. 0151 52405074.
Treffpunkte und Gruppeninfos erfahren Sie auf der Homepage: www.dpv-rlp.de

 ■ Weißer Ring Kaiserslautern
Ansprechpartner: Gerhard Schworm
Mobiltelefon: 0151/55164665
E-Mail: kaiserslautern@mail.weißer-ring.de
Webseite: kaiserslautern-rheinland-pfalz.weißer-Ring.de
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Bann

Advent eröffnet

 

Foto: Arnold Germann
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, klang am vergangenen 
Sonntag durch die Valentinuskirche Bann, weil in einem feierlichen 
Gottesdienst die Adventszeit eröffnet wurde. Pfarrer Udo Stenz zele-
brierte zusammen mit vielen Messdiener/innen die Eucharistiefeier 
und segnete zunächst den großen Adventskranz in Chorraum mit 
Weihwasser, bevor die erste Kerze entzündet wurde. Der neufor-
mierte Kirchenchor, der sich aus Sänger/innen von Bann und Obern-
heim-Kirchenarnbach zusammensetzt und von Thomas Schneider 
geleitet wird, umrahmte den Gottesdienst mit schönen adventlichen 
Gesängen. Pfarrer Stenz hob hervor, am 1.Advent nicht nur die Vor-
weihnachtszeit, sondern auch das Kirchenjahr beginnt. Am Ende der 
Messe gab es großen Applaus für den Chorgesang und der neuge-
wählte Gemeindeausschuss servierte im Eingangsbereich der Kirche 
einen Umtrunk mit Sekt und heißem Punsch. Alle Gläubigen waren 
erfreut, dass die Adventszeit und das Kirchenjahr gebührend eröffnet 
wurden. (ge)

Rheinland-Pfalz International Choir
Weihnachtskonzert in Bann

Ursprünglich als Ramstein Community 
Choir 1986 gegründet und 1988 umbe-
nannt, vereint der international Choir 
nun schon seit vielen Jahren Sängerin-
nen und Sänger, denen die Begeiste-
rung am Singen und das Interesse an 
musikalischer und kultureller Vielfalt 
gemeinsam ist. Da unser Pfarrer im 
Ruhestand Helmut Pflanz Mitglied des 
Chores ist bereichern sie traditionell 
unsere Vorweihnachtszeit. Das Konzert 
findet am Sonntag, den 10. Dezember 
2023 um 17 Uhr in der St. Valentinus-
kirche in Bann statt. Der Eintritt ist frei, 

Spenden werden erbeten.

Kindsbach

Ein bisschen so wie Martin
Kleider teilen in der Katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth 
Kindsbach
In der Woche vor St. Martin nahm die katholische Kindertagesstätte 
St. Elisabeth in Absprache mit dem Elternausschuss an der Aktion 
„Kleider teilen“ des Kolpingwerks DV Speyer teil. Viele Kinder teilten 
stolz Kleidungsstücke und räumten sie mit ihren Eltern zusammen 
in die dafür vorgesehenen Kisten, die in die Kleiderstube Kolpingsfa-
milie Dahn und Otterbach kommen. Von dort werden die Kleider an 
Bedürftige und Menschen mit niedrigen Erwerbseinkommen weiter-
gegeben. Vielen Dank für die gute Mitwirkung und das Teilen!

Die Kolpingsfamilie Kindsbach lädt ein
Dezember mit der Kolpingsfamilie Kindsbach

Die Kolpingsfamilie Kindsbach freut sich darauf, Sie bei Ihren gesel-
ligen aber auch besinnlichen Angeboten im Dezember begrüßen zu 
dürfen und lädt Sie ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
Kindsbacher Adventsfenster
Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Kolpingsfamilie wieder an die-
ser Aktion und lädt zur adventlichen Zusammenkunft am Mittwoch, 
06.12.2023, 18.00 Uhr ans Pfarrheim St. Joseph ein. Bei Heißgeträn-
ken und Musik wird auch derBesuch von St. Nikolaus erwartet.
Der auf Spenden basierende Erlös der Gesamtaktion ist, wie auch in 
den vergangenen Jahren, für soziale Zwecke vorgesehen.
Kolpinggedenktag
Im Rahmen des Gottesdienstes zum Hochfest Mariä Empfängnis 
am Freitag, 08.12.2023, 18.00 Uhr, gedenkt die Kolpingsfamilie auch 
ihres Gründers, Adolph Kolping, der am gleichen Tag im Jahr 1813 
geboren wurde. Am Ende des Gottesdienstes, der musikalisch durch 
die Kolpingkapelle Kindsbach begleitet wird, werden langjährige 
Mitglieder für ihre Treue zum Verband geehrt und Neumitglieder fei-
erlich in die Gemeinschaft aufgenommen.
Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz
Am Samstag, 09.12.2023, ab 16.00 Uhr dürfen Sie wieder unsere 
traditionelle Feuerzangenbowle, alkoholfreien Punschund süße 
Naschereien genießen, die wir beim KindsbacherWeihnachtsmarkt 
anbieten werden.
Auszeit im Advent
Auch in diesem Jahr lädt die Kolpingsfamilie wieder zu einer Pause 
von der vorweihnachtlichen Geschäftigkeit ein. Bei adventlicher Blä-
sermusik, Meditation und Gebet besteht hierzu die Gelegenheit am 
14.12.2023 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung.
Im Anschluss ist am Pfarrheim St. Joseph noch ein Umtrunk geplant, 
den die Bläsergruppe auch musikalisch umrahmen wird.

Sickingenstadt Landstuhl

Bahnsozialwerk Aktuell
Die Stiftungsfamile Bahnsozialwerk, Ortsstelle Landstuhl, lädt herz-
lich zum nächsten Förderertreffen mit vorweihnachtlicher Feier ein.
Das Treffen findet am 09. Dezember, ab 14 Uhr, im Bürgerhaus Haupt-
stuhl, direkt am Bahnhof, statt. Bei Kaffee und Kuchen wird auch der 
Veranstaltungskalender 2024 vorgestellt.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung beim 1. 
Vorsitzenden, Engelbert Wahl, (06371 70904) oder per Email (BSW-
Landstuhl@t-online.de) bis 05.12.2023 erforderlich.

Gemeinsam Teller füllen: Spendenaktion 
für die Tafel Landstuhl im REWE Markt 

Bruchmühlbach-Miesau.
Die Tafeln sind auf Spenden von Lebensmittel angewiesen. Auch in 
diesem Jahr konnten Kunden und Kundinnen bei der REWE-Aktion 
„Gemeinsam Teller füllen“ für je 5 € eine Spendentüte mit Lebensmit-
tel kaufen. Günther Schneider warb ehrenamtlich vor Ort im Markt 
für den Verkauf der Tüten. Mit seiner Hilfe konnten insgesamt mehr 
als 100 Tüten von Julian Martin, Marktleiter im REWE Markt Bruch-
mühlbach-Miesau an Kim Britz für die Tafel Landstuhl übergeben 
werden. Vielen Dank für diese Unterstützung. Weitere Informationen 
beim: DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V.; Tafel Landstuhl; 
Telefon: 06371 9215-39; E-Mail: k.britz@kv-kl-land.drk.de
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Die beiden ehrenamtlichen Tafel-Helfer Wilfried Porwol und Günther 
Schneider, Marktleiter Julian Martin und Tafelmitarbeiterin Kim Britz bei 
der Abholung der gespendeten Lebensmittel.

Weihnachtswanderung  
des Pfälzerwald-Vereins OG Landstuhl

Am Sonntag, den 10.12.2023, findet eine Weihnachtswanderung 
der PWV-Ortsgruppe Landstuhl statt. Wir treffen uns um 14 Uhr vor 
der Stadthalle in Landstuhl. Geplant ist eine schöne Waldroute zum 
Bismarckturm mit anschließendem Ausklang auf dem Landstuhler 
Weihnachtsmarkt. Alle PWV-Mitglieder sowie Interessierte sind herz-
lich zur Wanderung eingeladen und willkommen. Am Bismarckturm 
wird es einen kleinen Umtrunk mit saisonalen Heißgetränken geben, 
hierfür sind eigene Tassen / Becher sowie nach Belieben weihnachtli-
che Rucksackverpflegung mitzubringen.

SPOTS Haus der Familie:  
Technik für Kids

Bereits zum sechsten Mal hat SPOTS technikinteressierte Kinder ein-
geladen, um im außerschulischen Setting lehrreiche Einblicke in die 
Welt der Technik zu erhalten.
Auch zukünftig möchte das SPOTS Haus der Familie das Angebot an 
kreativen, niedrigschwelligen MINT-Bildungsangeboten fortsetzen 
und ausweiten, damit erste Erfahrungen mit den spannenden The-
men schon im Grundschulalter gemacht werden können.
Extra hierfür konnten durch die Leader-Förderung der LAG Westrich-
Glantal sieben Lego Education Bausätze angeschafft werden. Mit 
dem praxisorientierten und spielerischen Lernkonzept von Lego 
wurden schon die verschiedensten Situationen erschaffen.
Ebenso bauten die Kids unter fachkundiger Anleitung von Markus 
Renner, mit wenig Material und Aufwand, beispielsweise eine Schub-
laden-Alarmanlage, eine einfache Ampelanlage oder Vibrations-und 
Zahnbürstenroboter.
Der nächste Legotechnik-Treff für Grundschüler findet am 14.12.23 
von 16.30-18.00 Uhr statt. Anmeldung unter 06371-917130
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Teilnehmerzahl
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mail@hdf-spots.de
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immer mittwochs 

Infoabend des CDU-Stadtverbandes bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl

Von links:Paul Goldinger, Mattia De Fazio, Thomas Jung Foto: Boris Bohr
Nach einem herzlichen Empfang durch den Vorsitzenden des CDU-
Stadtverbandes Mattia De Fazio, der die Wichtigkeit der Feuer-
wehr hervorhob, begrüßte Wehrleiter Thomas Jung die Gäste, die 
sich im Schulungsraum versammelt hatten. Jung berichtete über 
die Tätigkeitsfelder der Wehr, die im Bereich des vorbeugenden 
und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfe und dem 
Umweltschutz Aufgaben wahrnimmt. Dazu würden die Wehrleute 
in zahlreichen Übungsstunden und Lehrgängen vor Ort, im Kreis 
und an der Landesfeuerwehrakademie aus- und weitergebildet. 
Die Wehr sei zudem im Bereich der Bambini-Feuerwehr, wo Kinder 
bereits ab 6 Jahren durch Spiel, Spaß und Bewegung an die Arbeit 
der Feuerwehr herangeführt werden, aktiv. Die Jugendfeuerwehr 
und der Feuerwehrverein, seien weitere Aktivposten. In zwei Grup-
pen führten Wehrleiter Thomas Jung und Wehrführer Paul Goldinger 
die Besucher von der Funkeinsatzzentrale über die Einsatzumkleide, 
die Fahrzeughalle, Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, den 
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Schwarzbereich für die Reinigung der Kleidung und die Duschen 
zum Ausgangspunkt zurück. Mit 80 Aktiven in zwei Zügen bewäl-
tige die freiwillige Feuerwehr 250 bis 300 Einsätze in Landstuhl und 
650 bis 700 Anforderungen über die Nummer 112 mit 380 Personen 
im Bereich der am 1.1.2020 fusionierten VG pro Jahr. Interessante 
Informationen erhielten die Gäste bei dem Rundgang auch durch 
Renate Stöber, die als First Responder die Feuerwehr ehrenamtlich 
unterstützt. Diese gut ausgebildeten Ersthelfer vor Ort überbrücken 
die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes mit 
den notwendigen Maßnahmen der Ersthilfe, so Stöber. Einen Bericht 
zum Vortrag „Plötzlicher Stromausfall im Haushalt“ lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe.

Schokonikoläuse und Gespräche auf 
dem Landstuhler Wochenmarkt

 Foto: CDU-Stadtverband
Eine weitere Veranstaltung von „CDU, mit dem Ohr vor Ort“, bot der 
CDU-Stadtverband Landstuhl zu Nikolaus auf dem Wochenmarkt 
vor der Stadthalle an. Bei der Aktion kamen der Vorsitzende Mattia 
De Fazio und weitere Mitglieder des Stadtverbandes, des Stadtrates 
und der Jungen Union mit einer Reihe von Besuchern ins Gespräch. 
Gleichzeitig verteilten die Christdemokraten wieder Schoko-Niko-
läuse und kleine Werbegeschenke der Partei, die gerne angenom-
men wurden. De Fazio war nach der Aktion trotz Temperaturen um 
den Gefrierpunkt sehr zufrieden mit der Resonanz und den positiven 
Rückmeldungen der Besucher zur Arbeit der Christdemokraten vor 
Ort. bor.

Queidersbach

MSC Queidersbach 1964 e.V. im DASV
Einladung zur Weihnachtsfeier

Nachdem wir unsere Aktivitäten 2023 mit unserer Modellbauausstel-
lung hinter uns gebracht haben, dürfen wir es zum Jahresausklang 
etwas ruhiger angehen. Deshalb laden wir alle Clubmitglieder nebst 
Familie und Freunden,Helfer, Gönnern und Sponsoren zur traditio-
nellen Motorsportweihnacht des MSC am 2. Advent ein.
Wir treffen uns am Sonntag, den 10. Dezember um 14 Uhr im Bür-
gersaal der Mehrzweckhalle Queidersbach um den Nachmittag 
gemeinsam zu verbringen. Bei Kaffee und Kuchen erwarten wir den 
Nikolaus, der unsere Jüngsten beschert, und die gut bestückte Tom-
bola wartet wieder auf ihre Gewinner.
Um besser planen zu können, sollte sich jeder mit der Teilnehmerzahl 
beim 1. Vorsitzenden J. Kessler unter Tel : 0170-9384 174 oder mail : 
josefkessler1@gmx.de anmelden.
Allen, die nicht teilnehmen können/wollen, wünschen wir schon 
jetzt eine besinnliche Weihnacht, ein gutes neues Jahr und viel Ener-
gie und Einsatzkraft für das kommende Motorsportjahr

Die Vorstandschaft

FC Queidersbach e.V. 1932
Große Weihnachtsfeier des FC Queidersbach am Samstag 
16.12.2023. Beginn um 19:00 Uhr, alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner des Vereins sind herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier im 
Sportheim eingeladen. Wie in den vergangenen Jahren steht wieder 
eine gut bestückte Tombola, mit hochwertigen Hauptpreisen, auf 
dem Programm. Als kleines Dankeschön wird eine Stärkung angebo-
ten. Die Vorstandschaft würde sich freuen viele Gäste begrüßen zu 
dürfen. Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des 
Vereins ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Obst- und Gartenbauverein 
Queidersbach e.V.

Einladung zum Gärtnerstammtisch
Wir laden alle Vereinsmitglieder, aber auch alle anderen Interessier-
ten zu unserem nächsten „Gärtnerstammtisch“ am Freitag, den 15. 
Dezember um 18 Uhr in unser Kelterhaus ein.
Wer zu uns kommen möchte, aber selbst nicht mobil ist, kann sich 
gerne vorab für eine Mitfahrgelegenheit bei Alois Stumpf unter der 
Telefonnummer 06371-18163 melden!
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Naturbühne „Am Falkenstein“ e.V.
Weihnacht am Dorfplatz

Da unsere Waldweihnacht leider in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden kann, laden wir euch, zusammen mit unseren Freunden 
vom Dorfkind, am 17.12.2023 um 16:00 Uhr zu einer leicht verän-
derten Veranstaltung auf dem Dorfplatz ein.
Natürlich wird neben dem besinnlichen Unterhaltungsprogramm 
und dem Besuch des Nikolauses auch für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt sein: die Naturbühne verwöhnt euch mit Kinderpunsch, 
Glühwein und Waffeln. Beim Dorfkind erwarten euch alkoholfreie 
Getränke, Bier sowie deftige Speisen.
Wir freuen uns auf euch!

Männergesangverein Concordia 1886 
e. V. Queidersbach

Einladung zur Weihnachtsfeier

Zu unserer Familienweihnachts-
feier des MGV Concordia Quei-
dersbach am Sonntag, den 17. 
Dezember 2023, um 15.00 Uhr, 
im Gästehaus Felsenkopf in Quei-
dersbach sind alle Mitglieder, 
Sänger, Helferinnen, Helfer, sowie 
Freunde und Förderer des MGV 
mit ihren Partnern, Freundinnen 
und Freunden herzlich eingela-
den. Bei Kaffee und Kuchen und 
einem vorbereiteten gemein-
schaftlichen Essen, umrahmt mit 
weihnachtlichen Liedern und 
Gedichten, wollen wir uns auf das 
Fest der Liebe und des Friedens 

einstimmen. Auch werden Ehrungen für verdiente Sänger und 
Mitglieder vorgenommen. St. Nikolaus wird auch, wie jedes Jahr, 
zu uns kommen, über den MGV berichten und seine Gaben ver-
teilen. Für die selbstgebackenen Kuchenspenden von unseren 
Frauen bedanken wir uns schon im Voraus. Der MGV freut sich 
auf Ihr Kommen. Allen Mitgliedern, Sängern, Freunden und För-
derern des MGV wünscht der Verein auf diesem Wege gesegnete 
Weihnachten und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2024.

Die Vorstandschaft
Otto Wilhelm, 1. Vorsitzender

Redaktionsvorverlegungen 2023

Vorweihnachtswoche KW 51

keine Vorverlegung

Weihnachtswoche KW 52

Ausgabe entfällt

Neujahr KW 01

Redaktionsschluss: 

Donnerstag, 28.12., 12:00 Uhr
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Schopp

Weihnachtskonzert der Gospel-Singers 
in Münchweiler

Die Musik der Gospel-Singers ist eine Mischung aus traditionellen 
Gospels, Spirituals, modernem Worship, Pop-, Swing- und Filmmu-
sik. Traditionelle, internationale Weihnachtslieder und altbekannte 
Lieder zum Advent läuten die kuschelige Jahreszeit ein. Unsere 
Musik soll vor allem den Glauben an Gott, an Menschlichkeit, Liebe, 
Gemeinschaft und die Freude am Leben vermitteln. Mit schwung-
vollen und emotionalen Balladen wird jeder nicht nur zum Mitfeiern 
und Mitsingen,sondern auch zum Mitfühlen, Schwelgen und Nach-
denken eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Infos unter www.gospelsingers-schopp.de
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Bis zum Mittwoch den 20.12. finden unsere jungen und älteren 
Leserinnen und Leser Gelegenheit, sich mit den neu angeschafften 
Büchern inTraumwelten verzaubern zu lassen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause laden wir ab dem 9. Januar wie-
der zum Stöbern in unserer Bücherei ein.
Unsere Öffnungszeiten: Dienstag 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Mitt-
woch 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihr Team der Bücherei Schopp
Online-Katalog: www.bibkat.de/Schopp
Email: buecherei@gemeinde-schopp.de
Telefon: 06307-9125855
Internet: gb-schopp.de

Einladung zum Stammtisch des Heimat- 
und Verkehrsvereins Schopp e.V. - 

Terminverlegung!
Terminverlegung

Einladung zum Stammtisch & Adventsfenster des Heimat- und 
Verkehrsvereins Schopp e.V.
Liebe Mitglieder,
liebe Interessierte,
da wir uns in diesem Jahr an der Adventsfenster-Aktion in Schopp 
beteiligen, wird der monatliche Stammtisch diesmal um einen Tag 
vorverlegt und findet gemeinsam mit unserem Adventsfenster 
am Mittwoch, den 20.12.2023 ab 18 Uhr in der Hauptstraße 25 in 
Schopp statt - es wäre schön, viele von Euch dort zu sehen und in 
vorweihnachtlicher Runde ein bisschen Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereins, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, und wünschen 
Euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute und viel Gesundheit für 2024!

Stelzenberg

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis

Kreisliga
TV Stelzenberg II – TTV Marienthal  5 : 9
Zurzeit kriegt man es in den Doppeln einfach nicht auf die Kette, 
und so gingen zwei der drei Paarungen an die Gäste. Das vordere 
Paarkreuz blieb ausgeglichen, dank des Erfolges von Achmad Kadi, 
aber in der Mitte und hinten folgten vier Punktverluste. Man fand 
einfach nicht in den gewohnten Rhythmus, und wenn man sich ran 
gekämpft hatte, spielten Netz oder Kante Schicksal und machten alle 
Anstrengungen zu Nichte. Für die Zukunft haben wir bei dem Tisch-
tennisgott also noch ganz schön was gut. Für den zweiten Abschnitt 
war demnach schon eine Vorentscheidung gefallen, aber am Einsatz 
sollte es bestimmt nicht liegen. Michael Stumpf behielt bei der Aus-
einandersetzung der Materialspieler die Oberhand und feierte ein 
Erfolgserlebnis, aber im Parallelmatch quittierte Kadi seine zweite 
Saisonniederlage, wodurch der Vorsprung gleich blieb. Dann keimte 
etwas Hoffnung auf, als Maske und Müller ihren Gegnern im letzten 
Satz nicht den Hauch einer Chance ließen und 11:1, bzw. 11:4 gewan-
nen. Doch leider war es dann mit unserer Schlussoffensive schon 
vorbei, und unsere zahlreich erschienen Fans hatten ihre Daumen 
vergebens gedrückt.
Müller/Kadi (-), Stumpf/Ritzert (-), Maske/ Kettenring (1), Stumpf (1), 
Kadi (1), Maske (1), Müller (1), Kettenring (-), Ritzert (-).

Trippstadt

Schützenverein Freiherr  
von Gienanth Trippstadt e.V.

Luftpistolen-Mannschaft mit starker Leistung
Die Rundenkämpfe 2023 sind abgeschlossen. Während unsere Luft-
gewehr-Mannschaft in der Pfalzliga West in dieser Saison auf Form-
suche war, konnte unsere Luftpistolen-Mannschaft überzeugen. Mit 
Platz 3 in der Bezirksliga Nord konnten sich unsere Luftpistolenschüt-
zen am Ende belohnen. Hervorzuheben ist dabei Jens Specht, der in 
der Gesamtwertung ebenfalls Platz 3 erreichen konnte.

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Christbaumschmücken in der Schopper Kirche
Die Vorschulkinder der Protestantischen Kindertagesstätte „Arche 
Kunterbunt“ schmückten am 1. Dezember 2023 zusammen mit der 
Leiterin Catherine Bach, der Erzieherin Manuela Fehl und dem Schop-
per Presbyter Pascal Katzschke mit viel Liebe, Eifer und Freude den 
Christbaum in der Protestantischen Kirche Schopp. Anschließend 
gab es in der Kirche noch Kinderpuntsch und Lebkuchen für die flei-
ßigen Kinder. In diesem Jahr ist der Baum ein wahres Prachtexemplar. 
An dieser Stelle sei einmal ausdrücklich der Ortsgemeinde Schopp 
gedankt für die alljährliche Christbaumspende, über die wir uns als 
Kirchengemeinde immer sehr freuen! Der Christbaum erstrahlt in 
vollem Lichterglanz erstmals an Heiligabend.

v.l.n.r. Leiterin Catherine Bach, Erzieherin Manuela Fehl, Pfarrer Wolf-
gang Hust und die fleißigen Vorschulkinder

Gemeindebücherei Schopp
Weihnachtsträume

Nun sind die Räume unserer Bücherei weihnachtlich geschmückt.
Rechtzeitig vor den Festtagen sind nun auch noch die bestellten 
Weihnachtsbücher eingetroffen.
Nicht nur die kleine Hexe feiert Weihnachten. Auch bei Oma Lotti 
wird gefeiert. Der kleine Fuchs sucht das Christkind und mit den fünf 
Freunden macht ihr euch auf die Suche nach dem verschwundenen 
Weihnachtsschatz.
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Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Pfarrei Heiliger Franz von Assisi 
Queidersbach

Mit großen Schritten neigt sich 
das Jahr zu Ende und somit naht 
auch wieder der Dreikönigstag. 
Am Samstag, 6. Januar, werden 
wieder kleine und größere Könige 
durch Queidersbach ziehen unter 
dem Motto „Gemeinsam für 
unsere Erde in Amazonien und 
weltweit“. Die Kinder der Kita wer-
den am Montag, 8. Januar, in der 
Blumen- und Kirchstraße und im 

Seniorenheim unterwegs sein.
Unsere Planung ist in vollem Gange und wir haben folgendes verein-
bart: (Aufgepasst, es wird etwas kompliziert!)

• Die Haushalte, die im letzten Januar 2023 Sternsinger-Besuch 
hatten, werden automatisch auf der Liste WEITERGEFÜHRT

• Zusätzliche Familien, die einen Besuch wünschen, melden sich 
gerne AN

• Wenn sich jemand von der Liste streichen lassen möchte, meldet 
man sich AB
- spätestens bis 20.12.23
- bei Michael Schappert, Tel. 0170 3524222 oder Theresia Loos, 

Tel. 06371 916945 oder Silke Lelle, nur email silkelelle@web.
de

Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns jetzt schon auf das 
kommende Sternsingen!

Pfarrei Heiliger Franz von Assisi 
Queidersbach

In der Kreisliga Luftgewehr-Auflage ging der SV Trippstadt mit 2 
Mannschaften an den Start die die Saison auf Platz 7 und Platz 14 
abschließen konnten.

 

im ev. Gemeinschaftszentrum 
Friedhofstraße 1 

Sonntag, 10. Dezember 2023 
14.30 Uhr 
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Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich in den Räumen des Rathauses, Steig-
gasse 12. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
06306/9929746.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kita Freunde Jesu, Linden
Spendenübergabe

Am Montag, den 27.11.2023 besuchte uns Herr Thorsten Müller von 
der Einrichtung LaCasita in Kaiserslautern. Die Spende unserer Mar-
tinsfeier ging nämlich in diesem Jahr an das LaCasita.
Nach einem sehr informativen und spannenden Austausch und einer 
Führung durch unsere Einrichtung, durften wir Herr Müller die groß-
zügige Spende über 500€ überreichen.
Wir möchten uns für den tollen Austausch und die Zusammenarbeit 
bedanken.
Im Namen von Herr Müller geht ebenfalls ein großes Dankeschön an 
alle, die geholfen haben, diese Spendensumme zu erreichen.

Das Kita-Team

Kath. Pfarrei Hl. Namen Jesu, Landstuhl
Samstag, 09.12.2023
16.00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Uhr Landstuhl, Heilig Geist, LUMEN-Gottesdienst 

(Jugendgottesdienst), musik. gest. vom KjG-Chor 
TONados

17.15 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Beichtgelegen-
heit

18.00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Vorabend-
messe

18.00 Uhr Bruchmühlbach, Pfarrheim, Kindergottesdienst
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
Sonntag, 10.12.2023
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe

Orgelkonzert
„O komm, o komm, Emmanuel“
Festliche Orgelwerke zum 3. Advent mit Christian Brembeck an 
der historischen Weigle-Orgel (1913) in Kirchenarnbach
Am Sonntag, den 17. Dezember, um 17.00 Uhr laden die Pfarrei Hei-
liger Franz von Assisi Queidersbach und die Katholische Erwachse-
nenbildung Saarpfalz (KEB) zu einem festlichen Orgelkonzert zum 3. 
Advent in die Kirche St. Johannes der Täufer in Kirchenarnbach (Kir-
chenstr. 9) ein. An der frisch restaurierten historischen Weigle-Orgel 
von 1913 ist erneut der international renommierte Organist Chris-
tian Brembeck (Berlin) zu Gast. Unter dem Motto „O komm, o komm, 
Emmanuel“ läßt der Künstler mit Orgelwerken u. a. von Bach, Mozart, 
Peeters und Reger an der wunderbaren Orgel des “Doms vom Arn-
bachtal” die adventliche Hoffnung und Zuversicht hör- und erlebbar 
werden.
Der Eintritt zum Konzert beträgt 10,- Euro, Kinder bis 14 Jahre haben 
freien Eintritt. Kartenreservierungen: KEB, Tel.: (06894/ 9630516), 
E-Mail: kebsaarpfalz@aol.com oder www.ticket-regional.de sowie an 
der Abendkasse

Gemeinde St. Nikolaus von der Flüe 
Krickenbach in der Pfarrei Heiliger Franz 

von Assisi informiert
„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“
Zum Ökumenischen Hausgebet im Advent am Montag, 11.12.2023, 
sind alle herzlich ab 19 Uhr ins katholische Pfarrheim in Schopp ein-
geladen. Der Titel des Gebets „Ich will euch Zukunft und Hoffnung 
geben“ macht neugierig auf die Inhalte und passt gut in unsere Zeit. 
Wer mitfahren möchte, kann sich gern bei K. Rothenbacher-Dostert 
(Tel.:06307 6582 oder Email: k.rothenbacher-dostert@t-online.de ) 
melden.
Aktion Dreikönigssingen 20*C+M+B*24
Auch 2024 überbringen unsere Sternsingerinnen und Sternsinger 
am Dreikönigstag, Samstag, 06.01.2024, ab 10.30 Uhr den Segen 
des neuen Jahres und sammeln unter dem Motto „Gemeinsam für 
unsere Erde in Amazonien und Weltweit“ insbesondere für die Kinder 
in Amazonien. Die Sternsingerinnen und Sternsinger besuchen alle 
uns bekannten Familien. Wenn Sie erstmalig den Besuch wünschen, 
können Sie sich gern bei Ute Zirkel (Tel: 06307 6920) oder K. Rothen-
bacher-Dostert (Tel.: 06307/6582) melden.
Alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zum 
Vortreffen am Freitag, 05.01.2024, um 16 Uhr ins Jugendheim ein-
geladen. Wenn wir sechs Gruppen bilden können, können wir das 
Sternsingen mit dem Mittagessen abschließen. Wir freuen uns über 
jede und jeden, der die Dreikönigsaktion unterstützt.
Auch eine Kita-Gruppe beteiligt sich dankenswerterweise wieder an 
der Sternsingeraktion. Sie besuchen am Freitag, 05.01.2024, die uns 
bekannten Familien in der Bergstraße.
Herzliche Einladung
zum Gottesdienst zum 2. Advent am Sonntag, 10.12.2023, um 11 Uhr 
in unserer Kirche.

Kath. Kirchengemeinde Unbeflecktes 
Herz Mariä Linden

Hinzuwahl eines weiteren Mitgliedes in den 
Gemeindeausschuss

Durch Beschluss des Gemeindeausschusses in seiner Sitzung am 
16.11.2023 wurde Frau Ruth Brewi, Am Weiherwäldchen 16 als weite-
res Mitglied dem Gemeindeausschuss hinzugewählt.
Wir bedanken uns für die Bereitschaft zur Mitarbeit in unserem Gre-
mium.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef, 
Trippstadt

Sonntag, 10.12.2923: 9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 17.12.2023: 9.30 Uhr Heilige Messe
für die Pfarrei, Familiengottesdienst mit anschließendem Kir-
chencafe
Sonntag, 24.12.2023: 16.00 Uhr Familienkrippenfeier, 20.00 Uhr 
Christmette
Dienstag, 26.12.2023: 9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz:
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr
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Wir danken dem Förderverein unserer Kita, der den Kindern diesen 
tollen Vormittag ermöglicht hat. Außerdem konnte die Kita durch 
den Erlös vom Herbstbasar viele neue Spielsachen für alle Gruppen 
anschaffen. Auch hierfür danken wir dem Förderverein von Herzen.

Das Team der Kita St. Antonius

Kath. Kirchengemeinde Unbeflecktes 
Herz Mariä Linden

Einladung zur Rorate-Messe am 
08.12.2023

Es ergeht herzliche Einladung zur Rorate-Messe am Freitag, den 
08.12.2023, 18:30 Uhr am Hochfest der Jungfrau und Gottes Mutter 
Maria. Die Rorate-Messe ist eine besondere Form des Gottesdienstes, 
die zur Ehren unserer Mutter Gottes nur werktags in der Adventszeit 
gefeiert wird. Dabei ist die Kirche verdunkelt. Nur das Licht vieler Ker-
zen erhellt den Raum und verdeutlicht so das Warten auf den Erlöser.

Zum Vormerken: Einladung zum 
Kirchenputz

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wollen wir unsere Kirche wie-
der gründlich reinigen. Gleichzeitig werden die Tannenbäume aufge-
stellt und geschmückt und die Krippe aufgebaut.
Dazu laden wir für Dienstag, den 19.12.2023 ab 10:00 Uhr ganz herz-
lich ein.
Es wäre schön, wenn wieder viele mithelfen würden, dann sind die 
Arbeiten auch schnell erledigt.

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienste der Prot. Kirchengemeinde Trippstadt-Stelzen-
berg-Mölschbach

Am Sonntag, 10.12.2023
Mölschbach: 09.15 Uhr, Prot. Kirche
Trippstadt: 10.30 Uhr, Prot. Kirche; den Gottesdienst gestaltet der 

Kirchenchor mit.
Weihnachtsgottesdienst der Kindertagesstätte Stelzenberg: 
Donnerstag, 14.12.2023, 16.15 Uhr in der Kirche Stelzenberg
Kirche klingt! Herzliche Einladung zum Krippenspiel der Kinder: 
„Weihnachten im Stall“ in der ev. Kirche Trippstadt - Beginn ist 18.00 
Uhr
Konfirmandenunterricht:
Präparanden: Freitag, 15.12.2023, 16.00 Uhr
Konfirmanden: Freitag, 15.12.2023, 17.00 Uhr
Kirchenchor: probt dienstags ab 19 Uhr
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19 Uhr
Kontakt Pfarrerin Höflich:
Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306/329
Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe, musik. mitgest. 
vom Kirchenchor St. Markus

10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Redaktionsschluss Pfarrbrief
Der Redaktionsschluss für den Pfarrbrief Januar ist ausnahmsweise 
bereits am Freitag, 8. Dezember. Bitte bestellen Sie bis zu diesem Ter-
min Ihre Messintentionen für den Monat Januar und mailen Sie Ihre 
Artikel ins Pfarrbüro.
Bibelgesprächskreis
Das nächste Bibelgespräch findet am Freitag, dem 15.12.2023 um 
19.30 Uhr im Besprechungszimmer des Pfarrbüros (Luitpoldstr. 10, 
66849 Landstuhl) statt.
Alle Interessierte sind herzlich eingeladen.
Pfarrbüro
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Landstuhl (Luitpoldstr. 10):
Montag-Donnerstag von 09.00-12.00 Uhr und freitags von 14.00-
17.00 Uhr.
Telefon: 06371-6198950, E-Mail: pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde  
St. Bonifatius Schopp

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Freitag, 08.12.2023
um 18:30 Uhr Adventsandacht
Sonntag, 10.12.2023
um 11:00 Uhr Amt zum 2. Advent
Morgengebet
Das letzte Morgengebet für dieses Jahr findet am Mittwoch, 13.12.23 
um 08:00 Uhr statt. Bei dem anschließenden Frühstück bietet sich 
die Gelegenheit zum Ideen- und Gedankenaustausch. Wir freuen uns 
bekannte und neue Teilnehmer*innen auch aus unseren Nachbarge-
meinden begrüßen zu dürfen.
Freitag, 15.12.2023
um 18:30 Uhr Adventsandacht
Montag, 18.12.2023
ab 18:00 Uhr Adventsfenster

Auch in diesem Jahr unterstützen wir die Aktion 
der Adventfenster. Wir freuen uns auf ein paar 
Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre 
zusammen mit Ihnen. Schauen Sie doch mal ab 
18:00 Uhr vorbei.

Montag, 18.12.2023
um 18:45 Probe des Kirchenchores
Sonntag, 24.12.2023 Heiligabend
Wir laden ein zum ökumenischen Familiengottesdienst mit Krip-
penspiel um 16:00 Uhr in der protestantischen Kirche.
Ganz herzlich laden wir alle Gläubigen zur Christmette um 17:00 
Uhr in die katholische Kirche ein. Wir dürfen uns auf eine große 
Krippenlandschaft und eine festlich geschmückte Kirche freuen. Der 
Gottesdienst, der von Pfarrer Gilb geleitet wird, wird musikalisch vom 
Kirchenchor mitgestaltet. Das Friedenslicht aus Bethlehem kann am 
Ende mitgenommen werden.
Seniorengymnastik
Die katholische Erwachsenenbildung lädt alle, die fit und beweglich 
bleiben wollen, zum Training in die Turnhalle ein. Die Übungsstun-
den finden mittwochs um 16:30 Uhr statt.
Leitung: Galina Bauer
Kosten: 15,--€/ Quartal
Termine:
Dezember: 06., 13., 20.

Pettersson und Findus in der Kita  
St. Antonius, Queidersbach

Am 27. November 2023 war das Augsburger Figurentheater in der 
Kita St. Antonius in Queidersbach zu Gast. Als Einstimmung in die 
Vorweihnachtszeit wurde das Stück „Morgen Findus wird`s was 
geben“ aus der bekannten Reihe „Pettersson und Findus“ gezeigt.
Alle großen und kleinen Kinder haben aufmerksam zugehört und es 
hat allen sehr gut gefallen.
Im Anschluss an das Theaterstück durften sich die Kinder die Puppen 
genau anschauen.
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Prot.Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 7.12.23
16 Uhr: Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus.Wir 

backen Lebkuchen für Brot für die Welt.
Freitag, 8.12.23
15 Uhr: Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus.Wir 

backen Lebkuchen für Brot für die Welt.
Samstag, 9.12.23
18 Uhr: Gottesdienst in Knopp (Ökumenisches Gebet im 

Advent)
Sonntag, 10.12.23
9.30 Uhr Gottesdienst zum Zweiten Advent um 9.30 Uhr in Mit-

telbrunn und um 10.30 Uhr in Obernheim (Gemein-
dehaus)

Mittwoch, 13.12.23
10.30 Uhr: Gottesdienst in der Schernau
Pfarrerin Stephanie Nolte
Kirchenstr.12a
66851 Mittelbrunn
06371/17246

Prot. Kirchengemeinden Landstuhl-Stadt 
und Kindsbach

Donnerstag, 7. Dezember
15.30 Uhr: Präparandenstunde Kindsbach
Freitag, 8. Dezember
17.30 Uhr: Meditation im Advent, Gemeindehaus Landstuhl
Sonntag, 10. Dezember (2. Advent),
9.30 Uhr: Gottesdienst im Gemeindehaus Landstuhl
10.30 Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Dienstag, 12. Dezember
16.30 Uhr: Präparanden- und Konfirmandenstunde Landstuhl

Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.prot-kirche-landstuhl.de

Prot. Kirchengemeinde Schopp-Linden-
Krickenbach

Gottesdienste zum 2. Advent
Wochenspruch: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht.“ (Lukas 21,28)

Sonntag, 10. Dezember 2023
9.30 Uhr Queidersbach, Rathaus
10.30 Uhr Krickenbach
Montag, 11. Dezember 2023

Ökumenisches Gebet im Advent
19.00 Uhr – Katholisches Pfarrheim Schopp

65. Aktion „Brot für die Welt“
Bis Ende Januar 2024 läuft die Spendenaktion. Bitte helfen Sie mit. 
Geldspendentüten und Informationsbroschüren liegen in den jewei-
ligen Kirchen aus. Spenden können jederzeit abgegeben werden. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. 
Nähere Informationen zu „Brot für die Welt“ finden Sie unter: www.
brot-fuer-die-welt.de.
+++Neu+++ Online spenden unter:
www.brot-fuer-die-welt.de/schopp-linden-krickenbach
„Gospel-Wave“ zu Gast in Linden

„Gospel Wave“ unter Leitung von 
Stefan Schöner gaben am 1. Dez. 
2023 ein begeisternden Konzert in 
der Prot. Kirche und stimmten mit 
großer Leidenschaft und mit ihrem 
Gospelgesang auf die kommende 
Advents- und Weihnachtszeit ein. 
Herzlichen Dank an Michael Hir-
schelmann und sein bewährtes 
„Catering- Team“. Als Ehrengast 
unter den vielen Besucher*innen 
durften wir sogar unseren neuen 
Dekan Schwarz mit Begleitung 
aus Otterbach begrüßen. Vielen 
Dank für Euer Kommen!
Bürozeiten im Pfarramt (Frau 
Müller)

Mittwoch und Freitag von 9-12 Uhr.
In dieser Zeit ist das Pfarrbüro besetzt. Für Gespräche und Ihre per-
sönlichen Anliegen bin ich – soweit es mir möglich ist – immer da.
Am 8.12.23 ist das Pfarrbüro nicht besetzt.
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter:
www.kirchen-in-kl.de/schopp/
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
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Ski-Club Donnersberg e.V.
Der Traditionsclub am Donnersberg- Aktiv im 

Sommer und Winter
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zu unserer 
traditionellen Winterwanderung am Sonntag den 10.12.24 ein. 
Treffpunkt ist das Festhaus in Winnweiler in der Höringerstraße um 
13:30 Uhr. Wir wandern ca. 1 – 1 1/2 Std. und kommen zurück zum 
Festhaus wo wir alle zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaf-
fee und Kuchen einladen. Wer nicht wandern will, kommt um 15:00 
Uhr ins Festhaus. Bei schlechtem Wetter treffen wir uns alle um 15:00 
Uhr direkt im Festhaus. Hier werden auch die Flyer und Anmeldelis-
ten für unsere Ski-Alpin, Langlauf und und Wanderfreizeit im Januar 
bereit liegen sowie eine Vorinformation für die Radtouren 2024. Aus-
künfte und Anmeldungen zu den Freizeiten unter 0171 199 6302. 
Scheuen Sie sich nicht uns anzurufen wir geben gerne Auskunft.
Info auch auf unserer Internetseite unter www.Ski-Club-Donners-
berg.de
Nichtmitglieder sind bei allen Freizeiten und Veranstaltungen herz-
lich willkommen.

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus
Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefoni-
scher Absprache

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Prot. Kirchengemeinden 
Bruchmühlbach-Vogelbach-Hauptstuhl 

KW 49
Sonntag, 10.12.2023
10:00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent in Vogelbach
14:00 Uhr Adventsfeier in Hauptstuhl. Der Frauenkreis sorgt für 

Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung an alle.
Montag, 11.12.2023
19:00 Uhr Ökumenisches Gebet im Advent mit dem Titel „Ich 

will euch Zukunft und Hoffnung geben“ im katholi-
schen Pfarrheim in Bruchmühlbach

Dienstag, 12.12.2023
16:30 Uhr Konfi-Nachmittag in der Bruchmühlbacher Kirche
Mittwoch, 13.12.2023
17:00 Uhr Der Frauenkreis Hauptstuhl lädt zur Spätschicht in die 

Hauptstuhler Kirche ein
Sonntag, 17.12.2023
10:00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent in Bruchmühlbach
Ja, sie laafe!
Geschneit hat’s, kalt war’s, aber schön war’s.
Zum ersten Mal startete die von Doris Stenger ins Leben gerufene 
Laufgruppe am Mittwoch, 29.11.2023 an der prot. Kirche in Bruch-
mühlbach. Mehr als eine Stunde ging es „im 3. Gang“ über die Wolfs-
dell durch‘s Bruch und von dort wieder zur Kirche.
Die 5 Teilnehmerinnen zwischen 26 und 74 Jahren schlugen dabei 2 
Fliegen mit einer Klappe: sie stärkten zum einen durch Bewegung an 
der frischen Luft ihren Körper und das Immunsystem, zum anderen 
die Seele, durch den munteren Austausch miteinander.
Natürlich freut sich der Laufgruppe über weitere Teilnehmer*innen. 
Mitlaufen kann jede/r, die/der Spaß an Bewegung im Freien hat.
Der nächste Termin ist der 13.12.2023 um 9 Uhr. Treffpunkt prot. Kir-
che Bruchmühlbach, Eichenhübel 14.
Wir laufen bei jedem Wetter!
Das Prot. Pfarramt Bruchmühlbach ist zur Zeit nur telefonisch 
oder per Mail erreichbar.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach
Alessa Holighaus - Pfarrerin der Ev. Kirche der Pfalz im Dekanat Hom-
burg
Eichenhübel 14, 66892 Bruchmühlbach,.Tel. 06372-6761, e-mail: 
pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sonstige Mitteilungen

Selbsthilfe Trauer Kaiserslautern
Trauerbegleitung Gespräch und Begegnung

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, weiß oft nicht 
wohin mit seiner Trauer.
Die Selbsthilfegruppe für trauernde Menschen in Kaiserslautern bie-
tet die Möglichkeit der Begleitung nach dem Verlust eines naheste-
henden Menschen an.
Dabei spielt es keine Rolle, wie lange dieser zurückliegt.
Wir treffen uns in vertrauensvoller Atmosphäre, um zu reden und zu 
schweigen, zu weinen und zu lachen und gemeinsam neue Wege zu 
entdecken.
Näheres über unsere Angebote erfahren Sie auf unserer Homepage: 
www.trauergruppe-kl.de
Gerne können Sie auch Kontakt per Telefon oder Mail mit uns auf-
nehmen.
0176 32305947
kontakt@trauergruppe-kl.de

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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WeihnachtsbäumeWeihnachtsbäume
Verkauf Verkauf 

Trippstadt Trippstadt 
KarlstalstraßeKarlstalstraße
(Ortseingang)(Ortseingang)

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Ab 03.12.Ab 03.12.
Mo. - Fr. Mo. - Fr. 

12:00 - 19:00 Uhr12:00 - 19:00 Uhr

Sa. - So.Sa. - So.
10:00 - 19:00 Uhr10:00 - 19:00 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl  Für Ihr leibliches Wohl  
ist auch gesorgt.ist auch gesorgt.

(Glühwein, Bier, Würstchen  (Glühwein, Bier, Würstchen  
und Gulaschsuppe)und Gulaschsuppe)

Auf Ihren Besuch freut sich Auf Ihren Besuch freut sich 
das Team der Familie Eckerdas Team der Familie Ecker

Abschied nehmen

Ruhe
 sanft

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 

06371- 616699 
www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht
telefonisch erreichbar

- auch an Sonn-  
und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge
• Behördengänge
•  Erd-, Feuer-, 

Seebestattungen
• Baumbestattungen
•  Überführungen im  

In- u. Ausland

Donnersbergstraße 87 • 67657 Kaiserslautern Schulstraße 12a
(Carré am Hauptfriedhof) 66894 Martinshöhe
0631 - 340 32 88 • 0175 - 273 69 33 06372 - 27 15
info@bestatter-kaiserslautern.de • www.bestatter-kaiserslautern.de

• Erdbestattungen 
• Feuerbestattungen
• RuheForst®-Bestattungen
• Seebestattungen 
• Anonymbestattungen
•  Bestattungsvorsorge  

zu Lebzeiten

Wir sind 24 Stunden 
für Sie erreichbar.

Wenn der Mensch einen Menschen braucht 

B E S T A T T U N G S H A U S 

Sabine Müller

Zu Weihnachten Glück schenken

Was gibt es Besseres, als Glück zu schenken? Weit besser als 
einfach Geld zu schenken ist es, Geld mit Glück zu verbinden und 
PS-Lose zu verschenken. Ein PS-Los für 1 Jahr – 12 Lose über je 
5 Euro – kostet nur 60 Euro und kann jede Menge Glück bringen. 
So werden bei den Ziehungen Monat für Monat Gewinne im Ge-
samtwert von über 900.000 Euro und in der jährlichen Zusatzaus-
losung noch einmal über 700.000 Euro ausgespielt. Aber auch 
ohne Ziehungsglück lassen sich mit dem monatlichen Sparanteil 
von 4 Euro pro Los im Dezember jeden Jahres Wünsche erfül-
len. Mittels Dauerauftrag werden pro Los 4 Euro angespart und 
jährlich in der Weihnachtszeit an den Besitzer oder Beschenkten 
ausgezahlt.
Gewinngarantie sichern
Wer will, kann den Einsatz beliebig erhöhen. Bei 10 Losen ist der 
Beschenkte mit der Endziffer jeden Monat bei den Gewinnern. 
Weil 25 Cent je Los gemeinnützigen Zwecken in der Region Ihrer 
Sparkasse zugutekommen, ist ein PS-Los immer ein Gewinn. Für 
Letzte-Minute Schenker: Der Kauf von PS-Losen ist auch online 
möglich.

- Anzeige -

www.weberkl.de . info@weberkl.de . Telefon 0631-3037600
Pirmasenser Straße 49 . 67655 Kaiserslautern

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch unter Tel. 06502 9147-0

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ................................................. 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, Oberarnbach
Frau Christine Schad .....................................................Telefon: 06371/805-1823
Herr Robin Ludes ............................................................ Telefon: 06371-805-1822
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Bürgersprechstunde  
der Bezirkspolizei Landstuhl im Rathaus

Die Bürgersprechstunde der Bezirkspolizeibeamten für die Sickingen-
stadt Landstuhl sowie die Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kinds-
bach, Mittelbrunn und Oberarnbach findet im Landstuhler Rathaus im 
1.OG, Zimmer 120
• am 01. Donnerstag im Monat mit PK Robin Ludes von 16:00 Uhr bis 

18:00 Uhr und
• am 03. Donnerstag im Monat mit PKin Christine Schad von 17:00 

Uhr bis 19:00 Uhr statt.

Verbandsgemeindewerke/ 
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist ab 
22.05.2023 vorübergehend wie folgt geöffnet:

Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:, werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Verbands-
gemeinde Landstuhl  ................................................................Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) ...............................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Hauptstuhl 
(Pfalzgas) .......................................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden Kinds-
bach und Mittelbrunn ..............................................................Tel.: 06371/912250

Forstamt Kaiserslautern
Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Krickenbach, Lin-
den, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Cubo-Sauna
Ab dem 26.09.2023 ist die Cubo-Sauna wieder geöffnet!
Das Team freut sich auf alle Saunabesucher in der kom-
menden Saison. Geöffnet ist die Sauna wie gewohnt zu 
folgenden Zeiten:
Dienstag-Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr

Freitag und Samstag 10:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 - 20:00 Uhr
Bitte beachten: Die Saunazeit endet 30 Minuten vor Schließung!!

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Donners-
tage täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donnerstags ist 
von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den anderen Nachmittagen 
besteht jedoch die Möglichkeit Termine nach Vereinbarung wahr-
zunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung in den Ortsgemeinden
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Ab 01.02.2021 nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  ................................................Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten  
der Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kaiser-
straße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer Verein-
barung ............................................................................................. Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration  
und Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des Land-
kreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 16:00 bis 18:00 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0159/04094168 oder 
0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalimakis in der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern, Zimmer 120 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Landstuhl bei 
Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0159/04094168.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:
 peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bitten 

wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-2003 
(doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Verbands-
gemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. 
Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie auf der Start-
seite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. 

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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Verbandsgemeinde

Landstuhl

Online-Leistungen des Standesamtes 
und des Einwohnermeldeamtes

In den Zuständigkeitsbereichen des Standesamtes sowie des 
Einwohnermeldeamtes der Verbandsgemeinde Landstuhl 
stehen Ihnen einige Online-Leistungen zur Verfügung. 
Nutzen Sie diese gerne und informieren Sie sich einfach und 
bequem online über unsere erweiterten Informationsseiten 
zu den einzelnen Leistung.

Im Bereich des Standesamtes stehen für die Anforderung 
von Urkunden sowie die Voranmeldung der Eheschließung 
online-Verfahren zur Verfügung.

Über die Suchfunktion auf der Startseite unserer Homepage 
unter www.landstuhl.de, die Leistungssuche oder direkt 
über die Informationsseite des Standesamtes können Sie 
nun Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts-, oder Sterbe-
urkunde direkt online anfordern oder die Voranmeldung 
Ihrer Eheschließung vornehmen.

Im Bereich des Einwohnermeldeamtes finden Sie über die 
Suchfunktion auf der Startseite unserer Homepage unter 
www.landstuhl.de sowie über die Leistungssuche Online-
Verfahren für die Beantragung der

• Ausstellung einer einfachen oder erweiterten Meldebe-
scheinigung

• Einrichtung einer Auskunfts- und Übermittlungssperre

bzw. die Übermittlung einer Wohnungsgeberbestätigung.

Stiftung 
„VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige 
und mildtätige Stiftungszwecke im Gebiet der Verbands-
gemeinde Landstuhl mit ihren Ortsgemeinden Bann, 
Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, 
Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Tripp-
stadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unterstützen, 
insbesondere

• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten 

gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.

Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozi-
alen und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen 
in unserer Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Kon-
zeptes der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslau-
tern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunk-
tion des Smartphones scannen oder 
alternativ die Startseite www.stifterge-
meinschaft.de aufrufen, über das Suchfeld 
die Stiftung finden und dort spenden.
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Ent-
gelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung -Entgeltsatzung 
Abwasserbeseitigung- der Verbandsgemeindewerke Landstuhl

2. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Verbands-
gemeindewerke Landstuhl -Betriebszweig Wasserversorgung 
(Wasserwerk)- vom xx.xx.2023

3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Verbandsge-
meindewerke Landstuhl -Betriebszweig Abwasserbeseitigung 
(Kanalwerk)- vom xx.xx.2023

4. Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024
5. Wirtschaftsplan Kanalwerk 2024
6. Neubau einer Roh- und Reinwasserleitung zwischen Queiders-

bach und Linden - Auftragsvergabe
7. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

7.1 Mitteilungen der Verwaltung
7.2 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung

Nicht öffentlicher Teil
8. Bestellung einer kaufmännischen und einer technischen Werk-

leitung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke
9. Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

10.1 Mitteilungen der Verwaltung
10.2 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung

Landstuhl, den 29.11.2023
Im Original gezeichnet

Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Land-
stuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 13.12.2023, 18:30 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Ermittlung bezifferter Bedarfsansätze der umlagepflichtigen 
Gemeinden für den Verbandsgemeindeumlagesatz des Haus-
haltsjahres 2023

2 Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Landstuhl
3 Bildung und Übertragung von Geschäftsbereichen auf die Bei-

geordneten
4 1. Änderungssatzung zur Satzung über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuer-
wehr der Verbandsgemeinde Landstuhl vom 29.11.2022

5 Beladung HLF 20, Wehreinheit Kindsbach - Auftragsvergabe
6 Annahme einer Spende – Feuerlöschdruckschläuche für die Feu-

erwehr Bann
7 Brandschutztechnische Teilsanierung der Heidenfelsgrund-

schule_Vergabe der Planungsleistung zur Vorbereitung und 
Durchführung von europaweiten Ausschreibungen zur Vergabe 
von Architekten- und Ingenieurleistungen

8 Unterrichtung über das Ergebnis der unvermuteten überörtli-
chen Kassenprüfung

9 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
9.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
9.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 04.12.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
Verbandsgemeinde Landstuhl

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen habe ich am 05.12.2023 dem Ver-
bandsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 liegt mit 

dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Land-
stuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 205, bis zur Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung durch den Verbandsgemeinderat zur 
Einsichtnahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung für 
das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im 
Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde 
Landstuhl haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab 
dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an 
die Verbandsgemeindeverwaltung oder an den Bürgermeister, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, oder elektronisch an Buerger-
haushalt@landstuhl.de einzureichen. Der Verbandsgemeinderat 
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung 
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Landstuhl, 05.12.2023
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Werksausschusses Nahwärme der Verbands-
gemeinde Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf 
Donnerstag, den 07.12.2023, 17:30 Uhr, im Sitzungssaal des Ver-
waltungsgebäudes der Verbandsgemeindewerke, Bahnstraße 80, 
66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Neufassung der Betriebssatzung für die Verbandsgemeinde-

werke Landstuhl -Betriebszweig Nahwärmeversorgung- vom 
xx.xx.2023

2. Wirtschaftsplan Nahwärme 2024
3. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
4. Bestellung einer kaufmännischen und einer technischen Werk-

leitung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke
5. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 29.11.2023
Im Original gezeichnet

gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder der Werksausschüsse der Eigenbetriebe Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Land-
stuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 
07.12.2023, 18:30 Uhr, im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 
der Verbandsgemeindewerke, Bahnstraße 80, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
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-  Der Verbandsgemeinderat stimmt der Übertragung der Aufgabe 
„Kommunale Wärmeplanung“ von den Ortsgemeinden auf die 
Verbandsgemeinde gemäß § 67 Absatz 5 Gemeindeordnung 
(GemO) zu.

-  Der Berechnungsmethode zur Ermittlung der Bedarfsansätze vor 
Festlegung der Verbandsgemeindeumlage wird zugestimmt.

-  Die Auftragsvergabe für die Stromlieferung für die Objekte 
CUBO/Naturerlebnisbad und Rathaus an die Pfalzwerke AG wird 
beschlossen.

Tourist-Information

Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 09.00 - 12.00 Uhr und  13.00 - 16.00 Uhr

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr.
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr

Neuerungen auf Burg Nanstein:
Änderung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Ab der Saison 2024 gelten auf Burg Nanstein sowohl neue Öffnungs-
zeiten als auch Eintrittspreise.
Öffnungszeiten:
Januar: geschlossen
Feb., März: 10 – 16 Uhr
April bis Sept.: 10 – 18 Uhr
Okt., Nov.: 10 – 16 Uhr
Dezember: geschlossen
Montags (außer feiertags): geschlossen
Preise:
Kinder (0 – einschl. 6 Jahre): frei
Kinder (7 – einschl. 17 Jahre): 2,00 €
Schüler (ab 18 J.), Studenten, Auszubildende, FSJ/FÖJ*: 3,00 €
Ermäßigt (Gruppe ab 10 Pers., Rentner*, Schwerbehinderte*): 5,00 €
Erwachsene: 6,00 €
*Nachweis erforderlich
Schulklassen können die Burg Nanstein nach Voranmeldung weiter-
hin kostenfrei besuchen.

Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten
Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden  

wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Hauptstuhl

Kommunal- und Europawahlen 2024
Information zur Ausgabe von Wahlvordrucken 

durch die örtlichen Wahlleitungen
Das Kommunalwahlgesetz (KWG) gestattet in seinem § 15 Abs. 1 
sowohl Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (GG) 
als auch mitgliedschaftlichen bzw. nicht mitgliedschaftlichen 
Wählergruppen, Wahlvorschläge für Kommunalwahlen einzurei-
chen. Die Ausgabe der Formulare und Vordrucke erfolgt durch die 
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl oder die zuständigen 
örtlichen Wahlleiterinnen und Wahlleiter.
Sie finden alle wichtigen Formulare und Vordrucke auch auf 
der Homepage der Verbandsgemeinde Landstuhl unter www.
landstuhl.de in der Rubrik „Aktuelles“.
Weitere grundsätzliche Informationen für Parteien und Wähler-
gruppen finden Sie auch unter: www.wahlen.rlp.de/kommunal-
wahlen/fuer-parteien-und-waehlergruppen

Bürgersprechstunde zum 
Glasfaserausbau

Der Landkreis Kaiserslautern macht große Schritte in Richtung 
digitaler Zukunft: in vielen Ortschaften wird bereits der flächen-
deckende Glasfaserausbau durch den Baupartner von Deutsche 
Glasfaser vorangetrieben.
Leider ist der Servicepunkt in Landstuhl geschlossen, aber für 
Bürgerinnen und Bürger, die noch eine persönliche Sprechstunde 
zum Thema Glasfaserausbau und den Hausanschlüssen wün-
schen, gibt es
vorerst wöchentlich jeden Dienstag von 11:00-12:30 Uhr in 
der Verbandsgemeinde Landstuhl (Kaiserstraße 49, 66849 
Landstuhl) und jeden Donnerstag ab dem 12.10.2023 im Büro 
des Ortsbürgermeisters Herr Geib in Stelzenberg (Kaiserslau-
terer Straße 3, 67705 Stelzenberg) von 14:00-15:00 Uhr eine 
Bürgersprechstunde mit dem Bauleiter Torsten Schöning von 
Deutsche Glasfaser.
Dort können sich Kunden von Deutsche Glasfaser oder Interes-
sierte über die Baumaßnahmen informieren oder über persönli-
che Bauthemen sprechen. Herr Schöning ist außerdem per E-Mail 
unter t.schoening@extern.deutsche-glasfaser.de erreichbar für 
Terminvereinbarungen.
Auch während der Bauphase können interessierte Bürgerinnen 
und Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. 
Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren 
Produkte erhalten Sie telefonisch unter 02861 - 890 600 oder 
online unter www.deutsche-glasfaser.de. Fragen zum Bau beant-
wortet zudem die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline 
unter 02861 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 
20 Uhr.

Rathaus am 11. Dezember 2023 
geschlossen

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Landstuhl, die Tourist-
Information, die Verbandsgemeindewerke sowie alle weiteren 
Außenstellen der Verbandsgemeinde Landstuhl sind am 11. 
Dezember 2023 ab 12:00 Uhr aufgrund einer internen Veranstal-
tung geschlossen.

Bekanntmachung aus der Sitzung  
des Verbandsgemeinderates Landstuhl 

am 30.11.2023
-  Dem Verbandsgemeinderat wird vom beauftragten Ingenieur-

büro ein Sachstandsbericht sowie erste Ergebnisse und das wei-
tere Vorgehen zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
mit integriertem Landschaftsplan vorgestellt.

-  Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang ein Sachstandsbe-
richt sowie erste Ergebnisse und das weitere Vorgehen zu den 
Standortuntersuchungen Windenergie und Freiflächen-Photo-
voltaik vorgestellt.
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Aus unseren Schulen

Vorlesekino  
in der Grundschule „In der Au“

Zu Beginn der Adventszeit hatte sich das Kollegium der Grundschule 
„In der Au“ etwas Besonderes überlegt. Alle Kinder wurden zum Vor-
lesekino eingeladen. Plakate zu den einzelnen Büchern hingen schon 
eine Woche vorher aus, so dass die Schülerinnen und Schüler bereits 
eine Vorauswahl treffen konnten, um sich am „Kinotag“ die entspre-
chende „Kinokarte“ zu besorgen. Aufgeregt kamen die Schülerinnen 
und Schüler am Abend in das stimmungsvoll geschmückte Schul-
haus. In allen Sälen wurde dann vorgelesen und es gab ein kreatives 
Angebot passend zum gewählten Buch. Währenddessen konnten 
sich die Eltern im Elterncafé bei Snacks und Getränken austauschen.
Das Elterncafé wurde von unserem engagierten Förderverein in der 
Gymnastikhalle organisiert. Herzlichen Dank an dieser Stelle!
Am Ende des Vorlesekinos kamen die Kinder mit strahlenden Gesich-
tern aus dem Schulhaus und erzählten lebhaft von ihren Erfah-
rungen. Auch von den Eltern kamen lobende Worte. Es war eine 
insgesamt gelungene Veranstaltung.
Alle konnten sich während des Elterncafés eine Ausstellung der 
Zweitklässler zum Thema „Save our blue planet“ anschauen, die die 
Gymnastikhalle schmückte und zum Nachdenken anhielt.

Bürger und ihre Umwelt

Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Kindsbach

Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Krickenbach

Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Landstuhl

Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Linden

Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Mittelbrunn

Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Oberarnbach

Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Queidersbach

Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Schopp

Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache 
Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, Feuerwache 

Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, Feuerwache 

Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Trippstadt Jeden Montag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr Feuerwache 

Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Montag
17:00 -18:00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Verabschiedung aus dem 
Feuerwehrdienst

Am Freitag, den 01. Dezember 2023 verabschiedete Bürgermeister 
Dr. Peter Degenhardt in einer kleinen Feierstunde den Feuerwehrka-
meraden der Wehreinheit Kindsbach, Lothar Reutzel, der aus persön-
lichen Gründen aus dem Dienst der Feuerwehr ausscheidet.
Zurückblickend auf mehr als 39 Jahre ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst dankte Bürgermeister Dr. Degenhardt in seiner Ansprache 
Lothar Reutzel für das große Engagement in der Feuerwehr Kinds-
bach. Schon früh übernahm Lothar Reutzel in seiner Wehr die beson-
dere Verantwortung für die Jugendfeuerwehr und sicherte den 
stetigen Zuwachs an jungen Feuerwehrkameraden, welche heute 
noch aktive Mitglieder der Feuerwehr sind. Sein Engagement über 
15 Jahre als Jugendfeuerwehrwart legte unter anderem den Grund-
stein für das Heranwachsen der ein oder anderen Führungskraft.
Bürgermeister Dr. Degenhardt dankte Lothar Reutzel für das jahr-
zehntelange Engagement im Feuerwehrwesen, überreichte die 
Dankurkunde und entpflichtete Lothar Reutzel aus dem Dienst der 
Feuerwehr. Für die Zukunft wünscht er alles erdenklich Gute.
Den Dankesworten schlossen sich auch der Wehrleiter Thomas Jung 
und der Wehrführer der Einheit Kindsbach, Jochen Scherdel, an. 
Auch sie lobten die Einsatzbereitschaft und das Engagement und 
dankten für die 39-jährige Treue zur Feuerwehr und der Wehreinheit 
Kindsbach. Für die Zukunft wünschten Sie ebenfalls alles Gute.
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schwierigen Beladung reagieren diese in Extremsituationen vollkom-
men anders als reguläre Lastkraftwagen. Um Gefahren für das Perso-
nal, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer so gering als möglich 
zu halten, ist es bei schwierigen Witterungsverhältnisses manchmal 
erforderlich, Touren abzubrechen. Unsere beauftragten Unterneh-
men versuchen zwar, sobald es die Witterung zulässt die Touren 
nachzuholen, was jedoch bei dauerhaftem Schneefall bzw. länger 
anhaltender Glätte oft nicht vor der nächsten regulären Abfuhr mög-
lich ist. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der 
Abfallgebühren.
Tipps für die Abfuhr im Winter:
Tipp 1: Bei Ausfall der Regelabfuhr kann ein sog. „Beipack“ gemacht 
werden. Restabfälle können dann in handelsübliche Plastiksäcke 
oder größere Plastiktüten (nicht in Gelbe Säcke) gefüllt und bei der 
nächsten regulären Abholung neben die Restmülltonne gestellt wer-
den. Bioabfälle und Altpapier bitte in einem Pappkarton beistellen.
Tipp 2: Um den Abfuhrunternehmen die Arbeit zu erleichtern, bitten 
wir Sie, die Abfallgefäße am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr frei zugänglich 
oder am nächstliegenden, anfahrbaren Sammelplatz bereitzustellen.
Tipp 3: Bei Frost, darauf achten, dass sich möglichst wenig Flüssig-
keit in der Biotonne befindet. Eierkarton oder zerknülltes Zeitungs-
papier in den Gefäßboden legen und Bioabfälle in Papiertüten oder 
Zeitungspapier einpacken.
Tipp 4: Restabfälle in Mülltüten füllen und nicht lose einwerfen, 
dann fällt der Abfall besser heraus.
Tipp 5: Tonnen, wenn möglich, frostfrei lagern und erst ab 6:00 Uhr 
zur Leerung bereitstellen.
Tipp 6: An besonders frostigen Tagen selbst zum Spaten greifen und 
den Inhalt vorsichtig lösen.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Information der 
Abfallwirtschaftseinrichtung des 

Landkreises Kaiserslautern

Die Grundverteilung der Gelben Säcke 
hat am 27. November begonnen

Jeder Haushalt erhält den Grundbedarf von 60 
Säcken. Sollten Sie nach Abschluss der Vertei-
lung (Ende Januar 2024) keine Gelben Säcke 

erhalten haben, können Sie das direkt bei der zuständigen Firma 
Containerdienst B&S GmbH unter der kostenlosen Hotline-Num-
mer 0800- 0010227 oder per E-Mail: gelbesaecke@container-
dienst-bad-kreuznach.de reklamieren. Beachten Sie bitte, dass 
die Kreisabfallwirtschaft nicht für Reklamationen - die Gelbe 
Sack Verteilung und Abholung betreffend - zuständig ist. Diese 
Leistungen sind nicht in der Abfallgebühr enthalten.
Sie finanzieren sich ausschließlich privatwirtschaftlich über die Dua-
len Systeme. Auftraggeber ist das Duale System Interseroh+ GmbH, 
die der Firma Containerdienst B&S GmbH für drei Jahre (2022 bis 
einschließlich2024) den Auftrag erteilt hat (dsi.kontakt@interseroh.
com). Das Duale System Interseroh u. Containerdienst B&S empfeh-
len den Haushalten, die momentan keine Gelben Säcke mehr haben, 
übergangsweise durchsichtige, weiße Säcke zu nutzen bis die Gel-
ben Säcke ausgeliefert wurden. Gelbe Säcke dürfen nur für Verkaufs-
verpackungen genutzt werden und nicht für andere Zwecke!

Bann
Ortsbürgermeister Stephan Mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) oder 06371/15956
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen (GAS) ab 

November 2023
Bann
Im Dezember geschlossen
Oberarnbach
ganzjährig
Mittelbrunn
ganzjährig
Landstuhl
Im Dezember geschlossen
Hauptstuhl
Im Dezember geschlossen
Kindsbach
Im Dezember geschlossen
Schopp
ganzjährig
Trippstadt
Samstag 10.00 bis 14.00 Uhr
Queidersbach/Linden/ Krickenbach
Samstag 10.30 bis 15.00 Uhr

Müllabfuhrtermine für die  
50. Kalenderwoche 2023

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 12. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl
Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal
Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Gemeinde Mittelbrunn Montag

15. Dez 23 Biotonne

Gemeinde Oberarnbach Montag 11. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Restmülltonne 
Gelber Sack

Dienstag 12. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

11. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde  Bann Donnerstag 14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Hauptstuhl Freitag

Gemeinde Kindsbach Dienstag 12. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Dienstag 12. Dez 23

Gemeinde Linden Donnerstag 14. Dez 23

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Restmülltonne 
Gelber Sack

12. Dez 23

Gemeinde Krickenbach Donnerstag

Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Schopp Donnerstag 14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 14. Dez 23

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 14. Dez 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Mittwoch 13. Dez 23 Biotonne

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 13. Dez 23

Restmülltonne 
Gelber Sack

Biotonne

Donnerstag 14. Dez 23

Information der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Kaiserslautern

Tipps für eine reibungslose  
Abfallentsorgung im Winter

In der kalten Jahreszeit kann es zu Schwierigkeiten 
bei der Regelabfuhr der Abfallgefäße kommen. 
Verschneite und insbesondere glatte Straßen stel-
len Fahrer und Lader der Abfallentsorgungsunter-
nehmen vor große Herausforderungen. Aufgrund 
des hohen Gewichts der Fahrzeuge, sowie der teils 
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Adventsfenster in Bann
Nachdem die Aktion „Adventsfenster in Bann“ im letzten Jahr (zum ersten Mal nach Corona) regen Zuspruch 
fand findet sie auch in der diesjährigen Adventszeit wieder statt.
Organisiert wird sie vom Bännjer Jugendtreff unter der Leitung von Gabi Denzer.
Ab dem 1. Dezember trifft man sich immer um 18 Uhr (sofern nichts anderes angegeben ist) an schön deko-
rierten Fenstern im Ort, um zusammen die Adventszeit zu begehen. Reihum wird auch wieder eine Spenden-
box aufgestellt deren Erlös einem sozialen Zweck zugute kommt!

Bitte bringen Sie eine Tasse für heiße Getränke mit.

Freitag, 1. Dezember: Fam. Andreas Denzer, Kirchwiesstraße 31
Samstag, 2. Dezember: Heimat- & Enzianfreunde, Wegekreuz „… Zeit lassen“ Waldstraße
Sonntag, 3. Dezember: Musical Kinderchor, St. Valentinuskirche Bann
Montag, 4. Dezember: Fam. Sedlmeier u. Fam. Haury, Eckstraße 5
Dienstag, 5. Dezember: Fam. Stephan Lutz, Am Ameisenhübel 3
Mittwoch, 6. Dezember: Der Nikolaus fährt mit der Kutsche durch Bann
Donnerstag, 7. Dezember: Sportverein Bann, Sportheim „Zum Bärenloch“
Freitag, 8. Dezember: Fam. Marco Becker, Birkenstraße 26
Samstag, 9. Dezember: Fam. Martina Hellendahl, Hauptstraße 23b
Sonntag, 10. Dezember: Nikolaus am Steigerhof, „Die Bännjer“ Treffpunkt 11 Uhr am Kreisel
Montag, 11. Dezember: Schützenverein Bann, Schützenhaus
Dienstag, 12. Dezember: Florian Müller & Lea Rutz, Sickinger Straße 39
Mittwoch, 13. Dezember: „Kohler´s Backstubb“, Eckstraße 1
Donnerstag, 14. Dezember: Förderverein Kita Bann, Jugendheimstraße 5
Freitag, 15. Dezember: Fam. Regina Roschel u. Fam. Richard Roschel, Am Hasenhübel 1
Samstag, 16. Dezember: Weihnachtsmarkt in Bann, Vorplatz Haus der Vereine
Sonntag, 17. Dezember: Weihnachtsmarkt in Bann, Vorplatz Haus der Vereine
Montag, 18. Dezember: Jugendtreff Bann, Jugendtreff Kirchenstraße 4
Dienstag, 19. Dezember: Fam. Andreas Becker, Kettelerstraße 23
Mittwoch, 20. Dezember: Trudi Müller, Am Kahlenberg 28
Donnerstag, 21. Dezember: Fam. Thomas Kern, Hauptstraße 1
Freitag, 22. Dezember: Thomas Reis & Heiko Wilhelm, Hauptstraße 65

Herzlichen Dank an die Organisatorin und an alle Gastgeber dieser wunderschönen Aktion.

Sonstige amtliche Mitteilungen



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 9 Ausgabe 49/2023 - Mittwoch, 6. Dezember 2023

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister Gerald Frank Bosch
Sprechstunde nur nach Vereinbarung, 
Tel. 0171/2029305

Sonstige amtliche Mitteilungen

Straßensammlung Volksbund
Bei der diesjährigen Straßensammlung für den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberführsorge konnte unser Bürger Peter Gute wieder einen 
stolzen Betrag in Höhe von 1819,56 € übergeben.
Ortsbürgermeister Gerald Bosch, dankt Herrn Gute für seine sich 
über einige Wochenende hinziehende Sammelaktion ganz herzlich.

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut Böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Jugendtreff
Der Kindsbacher Kinder-und Jugendtreff der Ortsgemeinde öff-
net wie folgt seine Türen.
Zunächst werden zwei Termine angeboten:
Veranstaltung Tag Uhrzeit
Kidstreff für Kinder im Grund-
schulalter

Donnerstag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mädchentreff für Mädchen ab 
der 5. Klasse

Donnerstag 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Kindsbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 14.12.2023, 
18:30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kaiserstraße 
77, 66862 Kindsbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. 4. Änderung der Friedhofssatzung
2. Antrag Nutzung öffentlicher Räumlichkeiten
3. Bauangelegenheiten

3.1 Bauantrag_Nutzungsänderung Kinderzimmer eines Einfami-
lienhauses zu Nagelstudio_Eisenbahnstraße
3.2 Bauantrag_Aufstellen eines Holzkreuzes_Außenbereich

4. Einwohnerfragestunde
5. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
6. Antrag vorzeitige Einebnung einer Grabstätte
7. Gestattungsvertrag für ein Holzkreuz
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Kindsbach, den 04.12.2023
gez. Böhlke, Ortsbürgermeister
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Einladung zum Kindsbacher 
Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr 
findet der traditionelle 
Kindsbacher Weih-
nachtsmarkt wieder am 
Samstag vor dem zwei-
ten Advent (9.12.) in der 
Neuen Dorfmitte statt.
Der Weihnachtsmarkt öff-
net um 16.00 Uhr seine 
Tore.

In der heimeligen Atmosphäre in unmittelbarer Nähe zur katholi-
schen Pfarrkirche „Maria Heimsuchung“ kann man sich am Sams-
tag in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Zahlreiche Vereine 
und Organisationen sorgen mit geschmückten Ständen und 
winterlichen Leckereien für weihnachtliches Ambiente. Zu Guns-
ten der Indienhilfe Guntur e.V. werden Produkte kreativer Hand-
werkskunst zum Kauf angeboten im Alten Pfarrheim angeboten. 
Gegen 17.00 Uhr werden die Kinder der Heidenfels-Grundschule 
den Weihnachtsmarkt musikalisch einläuten. Am späten Nach-
mittag (gegen 17.30 Uhr) wird der Nikolaus die Kinder auf dem 
Weihnachtsmarkt besuchen.
Am frühen Abend wird die Kolpingkapelle für musikalischen 
Weihnachtsglanz sorgen. Stimmen Sie sich gemeinsam auf Weih-
nachten ein, besuchen Sie den Kindsbacher Weihnachtsmarkt auf 
dem neuen Dorfplatz in der Neuen Dorfmitte.
Die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde Kindsbach 
freuen sich auf Ihren Besuch.

Ihr Knut Böhlke, Ortsbürgermeister
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Adventsfenster in Kindsbach

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit. Eine Zeit in der sich die Menschen auf Weihnachten vorbereiten.
Auf Initiative von Dirk Brand haben sich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde wieder zusammengefunden, um 
diese Zeit gemeinsam zu begehen. Ähnlich einem Kalender werden vom 1. Dezember an Fenster geschmückt. 
Mit einem kleinen vorweihnachtlichen Programm werden diese Fenster um 18.00 Uhr geöffnet. Für eine Stunde 
sind alle Kindsbacherinnen und Kindsbacher und insbesondere alle Kinder eingeladen, vor dem jeweiligen 
Haus gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu begehen.

Mit einer aufgestellten Spendenkasse wird für einen karitativen Zweck gesammelt.
Schon jetzt herzlichen Dank an den Initiator Dirk Brand und die vielen Gastgeberinnen und Gastgeber.

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, selbst eine Tasse für heiße Getränke mitzubringen.

Folgende Termine können Sie sich bereits vormerken:
Freitag, 1.12.: Fam. Böhlke, Heieck und Wiehn, Rosenstraße 8
Sonntag, 3.12.: Kirchenkonzert der Kolpingkapelle, kath. Kirche
Montag, 4.12.: FitVK, vor der Mehrzweckhalle
Dienstag, 5.12.: CDU, Rosenbrunnen
Mittwoch, 6.12.: Kolpingsfamilie, am Pfarrhaus Sankt Joseph (mit dem Nikolaus)
Donnerstag, 7.12.: Fam. Steiner und Bettinger, Weiherstraße 12
Freitag, 8.12.: Traditionsverein Kindsbach, Dorfplatz
Samstag, 9.12.: Kindsbacher Weihnachtsmarkt
Dienstag, 12.12.: FV Kindsbach, Treffpunkt Dorfplatz und Wanderung zum Sportplatz
Mittwoch, 13.12.: Kolpingkapelle Kindsbach, Dorfplatz
Donnerstag, 14.12.: Fam. Beyer, Jessen und Klinck, Ludwig-Mohrbacher Straße
Freitag, 15.12.: Jugendfeuerwehr Kindsbach, Feuerwache
Samstag, 16.12.: Familie Michael Lüer, Dämmchenweg 2b
Sonntag, 17.12.: Familie Janisch, Dietrich, Pfaff und Schulz, Im Stockwoog 13
Montag, 18.12.: Heidenfels Grundschule, Schulhof
Dienstag, 19.12.: Familien Budell und Thum, Am Fahrenbühl 5
Mittwoch, 20.12.: Seniorenresidenz Haus Alexander, Marktstraße 26
Donnerstag, 21.12.: Familien Walz, Dengel und Hammer, Von-Stauffenberg-Straße 9
Freitag, 22.12.: Fam. Pampuch, Epp und Brand, Ludwig-Mohrbbacher-Straße
Samstag, 24.12.: katholische und protestantische Kirche
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Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl. Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind 
Führungen nach Absprache auch gesondert buchbar. Buchun-
gen bitte direkt bei Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zim-
mer@landstuhl.de oder telefonisch unter 0176-30654254.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Kultur- und Vereinsausschusses der Sickingenstadt 
Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 
07.12.2023, 17:00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kai-
serstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Auslastung Stadthalle Landstuhl im Jahr 2023 & 2024
2. Anpassung Mietpreise & Personalkosten Stadthalle
3. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
4. Vereinszuschüsse 2023
5. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 04.12.2023
gez. Hersina, Stadtbürgermeister

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

 

Endlich ist es wieder soweit  !!! 
Die Ortsgemeinde Krickenbach mit Ihren Vereinen und 
Gruppierungen  lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie 

Freunde der vorweihnachtlichen Genüsse zum 
Weihnachtsmarkt ein . 

 

Wie in den Jahren zuvor laden weihnachtlich geschmückte 
Buden mit verlockenden und allerlei interessanten Angeboten 
zu einem geselligen und gemütlichen  
Verweilen ein . Neben ideenreichen  
Deko- und Geschenkartikeln  
finden sich wieder  
unterschiedliche kulinarische  
Highlights, die den Abend  
versüßen werden . 

 

SSSaaammmssstttaaaggg   ,,,   dddeeennn   000999...111222...222000222333                     aaabbb   111666:::000000   UUUhhhrrr   
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vvoolllleerr  gguutteerr  SSaacchheenn  ffüürr  ddiiee  KKiinnddeerr     

  

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  vviieellee  BBeessuucchheerr  uunndd  eeiinn  ggeesseelllliiggeess  
BBeeiissaammmmeennsseeiinn  aauuff  uunnsseerreemm  WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt  !!  

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Ralf Hersina
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.
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Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne 
unter der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder per E-Mail arto-
thek@landstuhl.de anmelden.
Alle Informationen zu den Malkursen erfahren Sie auch auf 
unserer Homepage www.artothek-landstuhl.de unter der Rubrik 
„Startseite – Aktuelle Malkurse“.
Oder: Ab sofort umfasst unser Internetangebot jetzt auch einen 
Newsletter, den Sie per E-Mail erhalten. Er informiert Sie fallweise 
über Veranstaltungen und Neuigkeiten, wie z. B. Malkursangebote, 
rund um die Artothek. Bei Interesse können Sie sich auf unserer 
Homepage www.artothek-landstuhl.de oder direkt unter www.arto-
thek-landstuhl.de/newsletter anmelden.

Bekanntmachung aus der Sitzung  
des Stadtrates der Sickingenstadt 

Landstuhl vom 28.11.2023
Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat in seiner Sitzung 
am 28.11.2023 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:
• Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl beschließt einstimmig 

den Bebauungsplan „Ehemaliges Rittersbachergelände-Süd“ 
gemäß §§ 13a, i.V.m. 13 BauGB. Weiterhin wird der Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss gemäß den §§ 3, 4, 4a und 10 BauGB ein-
stimmig gefasst.

• Zum vorhabenbezogene Bebauungsplan „Ehemaliges Posta-
real – Seniorenwohnen“ wird der städtebauliche Vertrag und 
der Durchführungsvertrag gemäß §§ 11, 12 BauGB einstimmig 
beschlossen.

• Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ehe-
maliges Postareal – Seniorenwohnheim“ wird entsprechend den 
Entwurfsunterlagen gemäß §§ 2, 2a BauGB einstimmig beschlos-
sen.

• Der Bebauungsplan „Innenstadt-Vergnügungsstätten, 1. Ände-
rung“ gemäß § 9 Abs. 2b i.V.m. § 13 BauGB inclusive der Abwä-
gungsbeschlüsse und des Satzungsbeschlusses gemäß den §§ 3, 
4, 4a und 10 BauGB wird einstimmig beschlossen.

• Der Stadtrat beschließt einstimmig die Übertragung der Aufgabe 
„Kommunale-Wärmeplanung“ auf die Verbandsgemeinde nach § 
67 Abs. 5 GemO.

• Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl stimmt der Erhöhung 
der Eintrittspreise der Burg Nanstein ab 01.02.2024 in der vorge-
schlagenen Form mit Ergänzung der Familienkarten einstimmig 
zu.

• Der Stadtrat beschließt einstimmig die Auftragsvergabe der 
Strombeschaffung für die Stadthalle Landstuhl an die Pfalzwerke 
AG.

• Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über eine Pachtange-
legenheit beraten und beschlossen.

Stadthalle Landstuhl

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Dienstag, den 12.12.2023, 18:30 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Grundsatzbeschluss für die Einführung der Zweitwohnungs-

steuer
2 Grundsatzbeschluss für die Einführung der Bettensteuer
3 Änderung der Satzung über die Hebesätze der Sickingen-

stadt Landstuhl
4 Kindertagesstätten - Bedarfsplan 2024/25 - Stadt Landstuhl - 

Wegfall der Planung einer neuen Kindertagesstätte
5 Förderung KITA`s anderer Träger; Prot. KITA „Janucz Korczak“ 

Landstuhl-Stadt und Prot. KITA „Sonnenstraße“ Landstuhl-
Atzel

6 Perspektive der Artothek und der Stadtbücherei Landstuhl
7 Entwicklung der Stadthalle Landstuhl
8 Alte Rentei
9 Schließung / Veräußerung der WC Anlage Am Alten Markt
10 Annahme einer Spende
10.1 Annahme einer Spende
10.2 Annahme einer Spende - Sponsoring
10.3 Annahme einer Spende - Celebramus
10.4 Annahme einer Spende - Sponsoring Stadthalle
11 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
11.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
11.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
12 Verkauf des ehemaligen Gärtnereigeländes
13 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 04.12.2023
gez. Hersina

Stadtbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander- 
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell - Ansprechend - Attraktiv

Kunst-Samstage  
in der Artothek Herbst 2023:

Nach den Sommerferien wird wieder gemein-
sam mit der Künstlerin Angelika Schmalbach 
2-mal im Monat die offene Malwerkstatt für 
Maler und Zeichner, Einsteiger und Fortge-
schrittene aller Altersgruppen, in der Arto-
thek Landstuhl angeboten!
Die Themen sind frei, Hilfe bei der Motivfin-
dung, Gestaltung und Einblicke in die Kunst-
werke bekannter Maler werden gegeben.

Alle interessierten Künstler/innen die Spaß am Malen haben, sind 
dazu herzlich eingeladen.
Termine für die offene Malwerkstatt ab Oktober:
Samstag, 16.12.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr
(Die Termine sind auch einzeln buchbar.)
Mitzubringen sind:
Leinwände oder Leinwand ab 30 x 40 cm, Malkittel, Mäppchen, Block 
DIN A 3, Pappteller oder Palette, evtl. Schwämmchen und weiches 
Tuch.
Kursgebühr pro Termin: 10€



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 13 Ausgabe 49/2023 - Mittwoch, 6. Dezember 2023

Bildnachlese zur Eröffnung des Landstuhler Advent
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pert. Leider berichtet Frau Professorin in einer Flaschenpost von der 
Ankunft des Urmel. Bald darauf trifft Königin Pumponella (Lea Hess) 
auf der Insel ein und will das Urmel tot oder lebendig fangen. Das 
Abenteuer um das Urmel beginnt.
Die pfälzische Fassung „Urmel aussem Eis“ wurde von Iris Beyer lie-
bevoll und kindgerecht inszeniert. Für die wunderschönen Kostüme 
hat Brigitte Nußbaum wieder ein Feuerwerk an Farben und Stoffen 
gezündet. Das zauberhafte Bühnenbild wurde von Friederike Altherr 
sowie von Rouven & Oliver Wilhelm kreiert. Für die Technik zeichnen 
sich Jürgen und Bastian Müller verantwortlich.
Familienvorstellungen:
16.12.2023, 17.12.2023 und 07.01.2024 jeweils 16:00 Uhr
Eintrittspreise: Kinder 6,00 Euro
Erwachsene 10,00 Euro
Karten gibt es im Vorverkauf im Ticket-Servicebüro der Stadthalle 
Landstuhl Telefon: 06371/9234-44, www.reservix.de sowie bei allen 
Rheinpfalz-Geschäftsstellen.

Veranstaltungen Stadthalle Landstuhl
Die UNTIERischE Weihnachts-Show 2023

„Vom Himmel hoch kommt´s UNTIER her...“
Freitag, 15. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Alle Jahre wieder... sind die 
beliebt-berüchtigten Lauterer Läs-
terzungen zur Vorweihnachtszeit 
in einer ganz besonders unheili-
gen Stimmung. Das ist bei ihnen 
Tradition!
Und sehr gerne kommt das „Poli-
teramusische“ Kabarett-Ensemble 
nun bereits zum zweiten Mal 
mit einer einzigartigen, frechen, 
aber auch nachdenklichen Weih-
nachtsshow nach Landstuhl in die 
schöne Stadthalle!
Ticketpreis: 23,50 Euro, Einlass: 
18:30 Uhr

Musik der Klassik und der Moderne
Sonntag, 21. Januar 2024, 17:00 Uhr

Mitwirkende sind Susanne Kemner (Violine), Hans Nasshan (Cello) 
und Jessica Riemer (Klavier), die solistisch sowie im Ensemble auf-
treten. Sie präsentieren als Klaviertrio Werke aus verschiedenen Epo-
chen wie etwa ein Rondo im ungarischen Stil von Joseph Haydn oder 
selbstarrangierte Filmmusik wie ein Medley zu „Harry Potter“. Bei den 
solistischen Klavierwerken steht ebenfalls die Moderne im Vorder-
grund: es erklingt Musik aus den Filmen „Fluch der Karibik“ oder „Star 
wars“, weiterhin Popmusik (Angels von Robbie Williams) oder Jazz 
wie der Bumble Boogie von Jack Fina.
Für Geige und Klavier bzw. Cello und Klavier erklingen neben der 
„Meditation“ von Jules Massenet auch der „Entertainer“ von Joplin, 
ein ungarischer Tanz von Johannes Brahms oder die „Vocalise“ von 
Sergej Rachmaninoff.
Ticketpreis: 15,00 Euro, Einlass: 16:00 Uhr

Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl
Telefon 06371 92 34 - 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen und alle Rheinpfalz Geschäftsstellen

Gelungene Premiere des Kindertheaters 
„Urmel aussem Eis“ in der ausverkauften 

Stadthalle Landstuhl.
Begeisternd, lustig, voller Herzblut und einfach zauberhaft war die 
Premiere des aktuellen Stücks der Kinder Pälzer Komödie am Don-
nerstag, den 30. November 2023 in der Stadthalle Landstuhl.
Die souveränen Bühnencharaktere nahmen die kleinen und großen 
Zuschauer mit auf eine amüsante und interaktive Reise auf die Insel 
Titiwu.
Auf dieser Insel wird eines Tages ein riesiger Eisblock mit einem 
Urzeit-Ei angeschwemmt. Die berühmte Forscherin, Professorin 
Habakuk Tibatong (Friederike Altherr) und ihre sprechenden Tiere – 
Wutz (Christiane Heil), Ping Pinguin (Johanna Jung) und die beiden 
Wawas (Eva Muschelknautz und Dieter Stemler) sind gespannt, was 
da wohl drin sein mag. Vorsichtig tauen sie das Ei auf und schließlich 
schlüpft ein Urmel. Das Urmel wird grandios von Jil Nußbaum verkör-
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Mittelbrunn
Ortsbürgermeister Dr. Altherr
Sprechstunde nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914 oder 0173/3477127
walter.altherr@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Mittelbrunn wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 14.12.2023, 
19:30 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindezentrums, Kirchenstraße 
17, 66851 Mittelbrunn.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Mehrgenerationenplatz / Bolzplatz - Sachstandsmitteilung 

durch das Ingenieurbüro
2 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet der 

Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertragung nach § 
67 GemO

3 WKB Beiträge, Beschluss der Satzung
4 Zuschussantrag Flutlichtanlage 1. FC Mittelbrunn e.V.
5 Auftragsvergabe - Spielhaus für KiTa
6 Bauangelegenheiten
6.1 Bauantrag_Neubau einer Schutzhütte zum Mehrgenerationen-

platz_Hauptstraße
6.2 Bauantrag_Neubau einer Maschinenhalle für ein forstwirt-

schaftliches Unternehmen_Außenbereich
7 Einwohnerfragestunde
8 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
9 Gestattungsvertrag und Eintragung einer Dienstbarkeit II
10 Pachtvertrag
11 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
11.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
11.2 Mitteilungen der Verwaltung

Mittelbrunn, den 04.12.2023
gez. Dr. Walter Altherr

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Weihnachtsmarkt in Mittelbrunn
Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 23.12.2023 
von 17.00 Uhr bis 24.00 Uhr am GZM statt.
Gegen 18.30 Uhr wird der Nikolaus die Kinder bescheren.

Linden
Ortsbürgermeisterin Nicole Meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Linden wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 13.12.2023, 20:00 Uhr, 
im Sitzungssaal der Kulturfabrik, Bergstraße 2, 66851 Linden.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet der 

Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertragung nach § 
67 GemO

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Linden
3. Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO
4. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019
5. Gesamtübertragung der Aufgabe Bauhof auf die Verbandsge-

meinde - Personalüberleitung
6. Bauangelegenheiten

6.1 Bauantrag_Nutzungsänderung von Wohn- und Geschäfts-
haus mit 4 Wohneinheiten, Bäckerei und Verkaufsladen zu Wohn-
haus mit 6 Wohneinheiten, Hauptstraße

7. Einwohnerfragestunde
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
9. Vorkaufsrecht
10. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

10.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
10.2 Mitteilungen der Verwaltung

Linden, den 04.12.2023
gez. Meier, Ortsbürgermeisterin

Sonstige amtliche Mitteilungen

Veranstaltungsüberblick 2023
09.12.+10.12.23 
Weihnachtsbaumverkauf des Bämchersholvereins

Mittagstisch für Senioren in Linden
KW 50 vom 11.12.2023 – 15.12.2023

Montag:
Schwäbische Maultaschen mit Tomatensoße, dazu grüner Salat, 
Joghurt * 13,14,15

Dienstag:
Gebackener Fleischkäse mit Nudelsalat, Frisches Obst *
2,3,4,13,14,15

Mittwoch:
Erbsensuppe mit Würstchen und Brot, Pudding * 13,14,15

Donnerstag:
Hackfleisch-Schupfnudel-Pfanne, Kuchen * 13,14,15

Freitag:
Fischstäbchen mit Kartoffeln und Spinat, Frisches Obst*13,14,15
Zusatzstoffe:
1 = Phosphat 2 = Geschmacksverstärker 3 = Antioxidationsmittel 4 
= Konservierungsstoff 5 = koffeinhaltig 6 = Farbstoff 7 = Süßstoff 8 = 
chininhaltig 9 = geschwefelt 10 = genetisch verändert 11 = gewachst 
12 = geschwärzt 13 = Milcheiweiß 14 = Eiklar 15 = Stärke 16 = Sojaei-
weiß 17 = enthält eine Phenylalaninquelle

Bitte beachten: 

Gestaltete Hinweise auf Veranstaltungen

Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder 

ganzseitige Ankündigungen der Vereine einmal kosten-

los (1/4 Seite) veröffentlicht werden. Jede weitere Veröf-

fentlichung ist kostenpflichtig.

Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 

9147-300).
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Bildnachlese  
Seniorennachmittag Mittelbrunn
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Queidersbach
Ortsbürgermeister Ralph Simbgen
Sprechstunde nach Vereinbarung, Tel. 06371 1300730
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

R 

MONTAG, 11.12.2023 
Tortelloni al forno überbacken 
Lebkuchen-Mousse 

DIENSTAG, 12.12.2023 
Leberknödel mit Pilzsoße, Sauerkraut & Kartoffelstampf 
Mandarine 

MITTWOCH, 13.12.2023   *** SANTA LUCIA TAG *** 
Kartoffel-Gemüseauflauf mit Lachs 
Lussekatter Rosinenbrötchen 

DONNERSTAG, 14.12.2023  
Quiche Lorraine mit Blattsalat 
Mousse au Chocolat 

FREITAG, 15.12.2023 
Erbseneintopf mit Roggenmischbrot 
Kuchen 

 

 

 

 

 

MITTAGSTISCH FÜR SENIOREN 

Schopp
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Schopp wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 12.12.2023, 18:00 Uhr, 
im Rathaus, Hauptstr. 13, 67707 Schopp.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
3. Nachwahl in den Ausschüssen
4. Straßenzustandsbewertung zum geplanten Straßenausbau-

programm
5. Stellungnahme der Firma artec zum aktuellen Sachstand der 

Erschließung Gewerbegebiet-Süd
6. Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet 

der Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertragung 
nach § 67 GemO

7. Übertragung Sachkostenzuschuss an den protestantischen 
Kita-Verbund Nordpfalz

Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche von 6 - 12 Jahren.

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00 -18:00 Uhr geöffnet.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00 -18:00 Uhr statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde 
Oberarnbach wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Donnerstag, den 07.12.2023, 19:00 Uhr,
im Sitzungssaal der Arnbachhalle, Hauptstraße 23, 66851 Oberarn-
bach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Wahl der/des Vorsitzenden
Nicht öffentlicher Teil
2 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019
Öffentlicher Teil
3 Beratung und Schlussbericht des Jahresabschlusses 2019

Oberarnbach, den 04.12.2023
gez. Klein

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Oberarnbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 13.12.2023, 
19:00 Uhr, in die  Arnbachhalle, Hauptstraße 23, 66851 Oberarnbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Nachwahl im Rechnungsprüfungsausschuss
2. Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet der 

Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertragung nach § 
67 GemO

3. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019
4. Zuschussantrag auf Umrüstung LED-Flutlicht
5. Einwohnerfragestunde
6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
7. Gestattungsvertrag und Eintragung einer Dienstbarkeit
8. Kaufanfrage für ein Grundstück
9. Verlängerung Windradvertrag
10. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

10.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
10.2 Mitteilungen der Verwaltung

Oberarnbach, den 04.12.2023
gez. Klein, Ortsbürgermeister

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für 

den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung 

wiederkehrende Beiträge) der Gemeinde 
Stelzenberg vom 19.09.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Stelzenberg hat auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10a 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht wird:
INHALTSÜBERSICHT:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen 2
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen 2
§ 3 Ermittlungsgebiete 2
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht 2
§ 5 Gemeindeanteil 3
§ 6 Beitragsmaßstab 3
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 5
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches 5
§ 9 Vorausleistungen 5
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages 5
§ 11 Beitragsschuldner 5
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit 5
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 6
§ 14 Öffentliche Last 7
§ 15 In-Kraft-Treten 7

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Ortsgemeinde Stelzenberg erhebt wiederkehrende Bei-
träge für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanla-
gen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhande-

nen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten 
oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Ver-
kehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 
fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch wei-
tere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an 
der Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der 
Funktion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffen-
heit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) beitragsfähig sind.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostener-
stattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem 
zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

8. Forstwirtschaftsplan 2024
9. Vergabe der Mängelbeseitigung nach der Prüfung der ortsfes-

ten elektrischen Anlagen im Bauhof/Fernwärme
10. Vergabe der Mängelbeseitigung nach der Prüfung der ortsfes-

ten elektrischen Anlagen im Rathaus
11. Bauantrag_Umbau Dachgeschoss mit Errichtung von zwei 

Flachdachgauben an einem best. EFH, Zum Rotenbrunnen
12. Verkauf Kramer Radlader
13. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
14. Pachtangelegenheit
15. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
15.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
15.2 Mitteilungen der Verwaltung

Schopp, den 04.12.2023
gez. Dr. Nahlenz

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senior*innen in 
Schopp

Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen ab November 2022 zu 
6,30 € statt. Die Lieferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. 
Der Wochenplan wird jeweils montags mit der ersten Lieferung 
ausgeteilt. Bestellung und Info unter Restaurant Eichwaldstuben, 
Telefonnummer (neu): 01520/1006389

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Herzliche Einladung zum 
Seniorennachmittag am 3. Advent

Am 17. Dezember 2023 ab 14:00 Uhr in der Turn- 
und Festhalle Schopp

Die Ortsgemeinde lädt alle Schopper Seniorinnen und Senioren ein, 
gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre, ein Paar vorweihnachtli-
che Stunden miteinander zu verbringen. Das Team der Gemeinde-
bücherei wird uns ab ca. 14.30 mit Geschichten in pfälzer Mundart 
unterhalten. Der Stargast August Bachmann wird die musikalische 
Begleitung übernehmen. Der Heimat- und Verkehrsverein sorgt 
gemeinsam mit den Gemeinderatsmitgliedern für das leibliche Wohl
Wir würden uns freuen, möglichst viele unserer älteren Mitbürgerin-
nen und Mitbürger begrüßen zu dürfen.

Ihr
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung 
als Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauer-
kleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grund-
stückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei 
Grundstücken, die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tie-
fenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan 

festgesetzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zu Grunde 
gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die 
Zahl der Vollgeschosse, sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, 
dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der 
Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte höchst-
zulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festge-
setzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Trauf-
höhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäude-
mitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen 
auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist 
die dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl 
höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde 
zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut 
sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen 
Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht 
feststellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe 
geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze 
Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der 
Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seit-
lichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige 
Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebau-
ungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), 
wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl der 
Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch 
ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der 
Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, 
mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung 
der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend ange-
wandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in 

der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie 
höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorste-
henden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unter-
schiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder 
vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vor-
handene Zahl.

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze, sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen, 
sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit 
Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3

Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender 
Gebiete bilden jeweils einheitliche öffentliche Einrichtungen 
(Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 1 bei-
gefügten Plan ergeben.
1. Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet vom Ortsgebiet 

„Stelzenberg“.
2. Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet vom „Gewerbege-

biet“.
3. Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen 

öffentlichen Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 2 
beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungs-
einheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Inves-
titionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 
ermittelt.

§ 4

Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 

oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 

und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 

einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5

Gemeindeanteil

1. Der Gemeindeanteil für die Abrechnungseinheit „Stelzenberg“ 
beträgt 35%.

2. Der Gemeindeanteil für die Abrechnungseinheit „Breitenau“ 
beträgt 35%.

§ 6

Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. Der Zuschlag je Voll-geschoss beträgt 10 v.H..
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im 
Sinne der Landesbauordnung.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. 

Ist das Grundstück nur teilweise überplant und ist der 
unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 
BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche 
des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzu-
wenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage 

angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe 
von 40 m.

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage 
angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen 
Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hin-
terliegergrundstück), die Fläche von der zu der Ver-
kehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu 
einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wege-
mäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) 
unberücksichtigt.

d) Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) 
angeordneten Tiefenbegrenzungslinie tatsäch-
lich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungs-
linie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
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§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vor-
behaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmal bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und 
beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahre bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahre bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahre bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchge-

führten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflä-
chenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau 
und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder 
mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine 
Addition der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Ver-
schonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte 
höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in 
dem die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbei-
träge nach dem Bau GB bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem 
KAG entstanden sind.

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträ-
gen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 
Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die 
Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Prüfung 
der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung 
der Verkehrsanlage erfolgt sind.

(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet zu Ausgleichsbeiträgen herangezogen werden bzw. 
worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verscho-
nungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie 
folgt festgelegt:

0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwölf Jahre Verscho-
nung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sach-
lichen Ausgleichsbeitragspflichten.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last 
auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhebung ein-

maliger Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen vom 
07.06.1996 zum 01.01.2023 außer Kraft.

(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen 
entstanden sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten 
insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Stelzenberg, den 28.11.2023
gez. Geib

Ortsbürgermeister

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewich-
tete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend 
für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte) Grundstücke in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H..

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-
einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschnei-
denden Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsge-
meinde Stelzenberg Vorausleistungen auf wiederkehrende Bei-
träge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die 
abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberech-
tigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen 
darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt 
und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages 

unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des 
Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen 
nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last 

auf dem Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Bei-
träge können durch besonderen Bescheid (Feststellungs-
bescheid) festgestellt werden.
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Anlage 2 zur Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Bei-
trägen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitrags-
satzung wiederkehrende Beiträge) der Gemeinde Stelzenberg 
vom 19.09.2023
Aus den u. g. Gründen hat sich der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Stelzenberg unter Wahrnehmung seines kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts dazu entschlossen, die folgenden 
Ermittlungsgebiete (Abrechnungseinheiten) zu bilden.
Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheit
Die Aufteilung der Abrechnungsgebiete ist im Plan in der Anlage 
ersichtlich.
1. Stelzenberg
Das Ortsgebiet der Gemeinde Stelzenberg bildet grundsätzlich eine 
räumliche und funktionale Einheit. Die durch den Ort verlaufende K 
55 hat keine trennende Wirkung.
Sonstige trennende Elemente sind im Ortsgebiet der Gemeinde Stel-
zenberg nicht vorhanden.
2. Breitenau
Die Annexe „Breitenau“ ist räumlich klar vom Ortsgebiet der 
Gemeinde Stelzenberg getrennt.
Da sich die Außenbereichsfläche zwischen dem Ortsgebiet Stel-
zenberg und der Annexe „Breitenau“ auf mehr als einem Kilometer 
zwischen den bebauten Bereichen streckt, entfaltet sie im beitrags-
rechtlichen Sinn eine trennende Wirkung (hierzu OVG RP, Urteil vom 
14.07.2020, 6 A 11666/19).
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 28.11.2023
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Ortsgemeinderat Stelzenberg hat in 
seiner Sitzung am 21.11.2023 folgende 

Beschlüsse gefasst:
- Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen zur Tekturplanung zum 

genehmigten Bauantrag _ Nutzungsäderung eines Mehrgenera-
tionenhauses in eine provisorische KiTa _ Kaiserslautererstraße 
her

- Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird beschlossen
- Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Aufgabe „Kom-

munale Wärmeplanung“ durch die Verbandsgemeinde nach § 67 
Abs. 5 GemO zu

- Der vorgelegten Planung im Rahmen des Abstimmungsver-
fahrens des Radweges zwischen der Kreisgrenze und der Alten 
Schmelz wird zugestimmt

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Adventsfenster Stelzenberg
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Die gemeinde stelzenberg wünscht
eine schöne Adventszeit 

Weihnachtsmarkt 
am Bürgerhaus

17 Uhr

Annexe Breitenau
am lützelberg

18 Uhr

der Nikolaus 
kommt an die Kita

Stelzenberg
17 Uhr

Bernd & Sabrina
Lehnhard

Römerweg 10
18 Uhr

Heiko & Nicole
 Rings

Trippstadterstr. 2 
18 Uhr

Alexandra & 
Eduard Kosel

stolzenburgstr. 1 
18 Uhr

Weihnachtskonzert
gesangverein

ev. Kirche
17 Uhr

Lilo & Fritz Geib
Brunnengasse 7a

18 Uhr

Bücherei 
Kinderlesung
bürgerhaus

17 Uhr

Julia & 
Franz Lang
Römerweg 7 

18 Uhr

Petra Jörg 
Trippstadterstr. 26 

18 Uhr

Traudel & Adolf
Hensel 

Trippstadterstr. 29 
18 Uhr

Jule Koßmann &
Melanie Schmitt 

Trippstadterstr. 16 
18 Uhr

freiwillige
feuerwehr

Lindenstraße 3 
19 Uhr

Sabrina & timo 
burkhard 

Trippstadterstr. 56 
18 Uhr

tv stelzenberg
am halben morgen 

18 Uhr

Woody & Siggi 
am halben morgen 7 

18 Uhr

Weihnachts-
Gottesdienst

ev. Kirche
16 Uhr

Claudia & Stephan  
Hauptstr. 6 

18 Uhr
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Trippstadt
Ortsbürgermeister Jens Specht 
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der 
Ortsgemeinde Trippstadt für das 

Haushaltsjahr 2023
Der Gemeinderat hat am 21.11.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 28.11.203 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber 
bisher

€

verändert 
um

€

nunmehr fest-
gesetzt auf

€
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der 
Erträge

4.995.730,00 4.995.730,00

der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

5.337.390,00 5.337.390,00

der Jahresüberschuss - 341.660,00 - 341.660,00
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentli-
chen Ein- und Auszah-
lungen

- 361.720,00 - 361.720,00

Neues aus der Gemeindebücherei 
Stelzenberg

Advent – Advent
Adventsfenster am 14.12.23
Am 14. Dezember gestaltet die Gemeindebücherei das Advents-
fenster und lädt alle herzlich von 16 – 19 Uhr zu einem adventlichen 
Nachmittag bei Tee, Kinderpunsch und Knabbereien ein.
Ab 17 Uhr gibt es weihnachtliche Vorlesegeschichten für die Kleinen 
in der Leseecke der Kinderbücherei.
Wir bitten eigene Getränkebecher mitzubringen!
An diesem Donnerstag ist ebenfalls der letzte Öffnungstag im alten 
Jahr! Am 21.12.23 ist die Gemeindebücherei geschlossen und öffnet 
wieder nach den Ferien am Donnerstag, 11.01.24 zur gewohnten 
Zeit.
Weihnachtsbücher zum Verzaubern
„Das Weihnachtsmannkomplott“ Ute Krause
„Elisa oder Die Nacht der Wünsche“ Rafik Schami
„Das Geheimnis der Weihnachtswichtel“ Sven Nordqvist
Wir freuen uns auf Ihren / euren Besuch zum Stöbern, Blättern, Lesen, 
Verweilen und Ausleihen.
Ihr Stelzenberger Büchereiteam
Öffnungszeit donnerstags 16 – 19 Uhr
Tel.: 06306/9928955 zu den Öffnungszeiten und Anrufbeantworter
E-Mail: lesen-in-stelzenberg@gmx.de

Laterne, Laterne, Sonne,  
Mond und Sterne!

Am Freitag, den 10.11.23 war es soweit und wir haben unser Martins-
fest gefeiert. In einem kleinen Gottesdienst in der prot. Kirche haben 
einige Kinder uns die Geschichte von St. Martin vorgespielt und mit 
Instrumenten begleitet. Wir haben gemeinsam gesungen, gebetet 
und alle Kinder haben zum Schluss mit ihren Laternen die Kirche in 
ein Lichtermeer verwandelt.
Beim anschließenden Umzug hat uns „St. Martin“ auf einem Pferd 
begleitet. Wieder an der Kita angekommen, konnten wir uns an 
einem großen Martinsfeuer erfreuen. Bei Würstchen, Brezeln, Muf-
fins, Kinderpunsch und Glühwein haben wir den Abend gemütlich 
ausklingen lassen.
Wir bedanken uns beim OGV für die Spende der Martinsbrezeln, bei 
der Feuerwehr für das Martinsfeuer und das Absichern während des 
Umzugs, bei der Reiterin des Pferdes, beim Jugend- und Traditions-
verein und bei allen Helfern, die uns unterstützt haben.

Ihr Kita-Team
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Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme von Don-
nerstag, 07.12.2023 bis einschließlich Freitag 15.12.2023 während 
den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 
14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffent-
lich aus.
Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 
im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 01.12.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Trippstadt wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Freitag, den 15.12.2023, 18:30 
Uhr, in die Karlstalhalle, Auf der Steig 3, 67705 Trippstadt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet der 

Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertragung nach § 
67 GemO

3. Einführung wiederkehrender Ausbaubeitrag, Beschluss der Sat-
zung

4. Aufhebung Gästebeitrag (Kurbeitrag)
5. Grundsatzbeschluss für die Einführung der Bettensteuer
6. Wahl des Vertreters der Gemeinde für den Kita-Beirat
7. Annahme einer Spende - Weihnachtsmarkt 2022
Nicht öffentlicher Teil
8. Personalangelegenheit hier: Tourist-Info Trippstadt
9. Verschiedenes

Trippstadt, den 04.12.2023
gez. Specht, Ortsbürgermeister

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Das Forstamt Kaiserslautern lädt 
wieder ein: Weihnachtsbaumaktion im 

Landstuhler Forst
Dieses Jahr bietet das Forstamt Kaiserslautern wieder Weihnachts-
bäume in Landstuhl an. Das starke Interesse des letzten Jahres hat 
das Angebot zum „eigenhändigen Schlagen“ jedoch schrumpfen las-
sen. Die Bäumchen brauchten Zeit zum Nachwachsen.
Zusätzlich werden, wie in den Vorjahren auch, Edeltannen aus for-
steigenen Kulturen und dem Stadtwald Landstuhl bereitgestellt. 
Diese sind natürlich frisch eingeschlagen. Es sind Nordmannstannen 
und Küstentannen im Angebot. Die Aktion findet am Sonntag, den 
10. Dezember (2. Advent) von 10.00 bis15.00 Uhr statt. So hat jeder 
die Gewissheit einen absolut frischen Weihnachtsbaum zum Fest 
zu haben. Auch dieses Jahr findet der Verkauf wieder am Holzlager-
platz „Breitenwald“ statt. Die Zufahrt dorthin ist ab der BAB-Abfahrt 
„Atzel“ ausgeschildert. Folgen Sie der L-470 bis zur amerikanischen 
Satellitenanlage. Direkt neben der Südwestecke des Zaunes befindet 
sich die Einfahrt zur Weihnachtsbaumfläche. Hinweistafeln zeigen 

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

64.950,00 64.950,00

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

388.480,00 388.480,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

- 323.530,00 - 323.530,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit

685.250,00 685.250,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu fest-
gesetzt für
zinslose Kredite 
auf von bisher

0,00 € auf  0,00 €

verzinste Kredite 
auf von bisher

328.980,00 € auf  328.980,00 €

zusammen auf 
von bisher

328.980,00 € auf  328.980,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 0,00 
€ festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, bleibt unverändert auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf

2.500.000,00 €.
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe auf

460 v.H.

b) Grundsteuer B für Grundstücke auf 492 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 427 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf 60,00 €

für den zweiten Hund auf 130,00 €
für jeden weiteren Hund auf 180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund auf 600,00 €
für den jeden weiteren gefährlichen Hundauf 900,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
27.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 
854.554,06 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2022 beträgt 854.674,06 € und zum 31.12.2023 513.014,06 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.
Trippstadt, 01.12.2023

gez. Specht
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der in § 4 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
2.500.000,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staats-
aufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich 
zu beachten.
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Die Sonderehrung ging an Alexander Barnsteiner (Berglauf ), Niklas 
Märkl (Radsport), Zoé Herzog (Taekwondo), Max Reis (Automobil-
rennfahrer) und Martina Sprengard (Sportschießen).
Diese seit Corona erstmals wieder durchgeführte Veranstaltung 
zeige, wie vielfältig und attraktiv der Breitensport im Landkreis sei, 
so der Landrat. Für sportlichen Erfolg sei immer auch ein Team von-
nöten wie Trainer, Eltern, Partner, und Funktionsträger in den Verei-
nen, denen ein besonderer Dank gebühre. Der jeweilige persönliche 
sportliche Erfolg bewirke eine sympathische Ausstrahlung, die in der 
Folge auch den Landkreis repräsentiere. „Wenn wir zusammenste-
hen, haben wir guten Erfolg“, sagte Marcus Klein, 1. Beigeordnete der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und verwies auf die kom-
munalen Anstrengungen, um Sporteinrichtungen zu unterhalten.

Foto, Günter Kries:  Das Bild zeigt Landrat Ralf Leßmeister und Kai Lan-
des, Vorsitzender Vorstand Sparkasse, mit den Einzelsportlern Gold: Sa-
rah Herzog (Taekwondo), Luca Kallmayer (Teakwondo), Ann-Kathrin 
Bader (Bogenschießen Recurve), Tessa Dietrich (Target Sprint), Alexan-
dra Roth-Grüner (Leichtathletik) und Corina Santa Criu

Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 
und 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Standortbezogene UVP-Vorprüfung für die Waldumwand-
lung zur Erneuerung der Creos Gasleitung von Kindsbach nach 
Hohenecken.
Antrag der Creos Deutschland GmbH beim Forstamt Kaisers-
lautern zur Waldumwandlung nach § 14 (1) Nr. 1 LWaldG und 
Änderung der Bodennutzungsart für die Grundstücke der Lei-
tungsschneise in den Gemarkungen Kindsbach und Hohenecken 
mit einer Größe von dauerhaft 0,4353 ha und temporär 1,8143 
ha (Arbeitsstreifen) zum Zwecke der Erneuerung der bestehen-
den Gasleitung aus dem Jahre 1935.
Kartendarstellung

Das Forstamt Kaiserslautern, Stiftswalder Forsthaus in 67657 Kaisers-
lautern gibt als zuständige Genehmigungsbehörde für die Umwand-
lung von Wald nach § 14 (1) Nr. 1 LWaldG bekannt:
Sachverhalt:
Die Creos Deutschland GmbH beabsichtigt die Erneuerung der Creos 
Gasleitung aus dem Jahre 1935 von Kindsbach nach Hohenecken. 
Die Neuverlegung findet in der Bestandstrasse statt. Lediglich auf 
Höhe des Sportplatz Hohenecken wird es erforderlich die Leitung 
im Zuge der Erneuerung umzulegen (derzeit quert die Leitung den 
Sportplatz).
Die Rodungsfläche beträgt
- dauerhaft 0,4353 ha
- temporär 1,8143 ha

Ihnen zusätzlich die Einfahrt. Folgen Sie von dort weiter den Hinweis-
schildern. Selbstverständlich ist auch wieder für das leibliche Wohl 
gesorgt. Das Forstamt bietet Wildspezialitäten vom Grill. Darüber 
hinaus gibt es Glühwein für die Großen und Punsch für die Kleinen 
am Lagerfeuer. Auch diverse Wildprodukte stehen vor Ort zum Ver-
kauf. Vielleicht auch eine Idee für das etwas andere Weihnachts-
geschenk? Sofern man selbst Hand anlegen möchte, ist eine Säge 
oder ein Beil bitte selbst mitzubringen. Ein Verpackungsgerät steht 
vor Ort zur Verfügung. Bitte parken Sie so, dass die Durchfahrt für 
Rettungs-fahrzeuge und die anderen Besucher jederzeit gewährleis-
tet ist. Auskunft erteilen Anne-Marie Jukic 01522 885 1001 oder Gün-
ter Benkel 01522 885 1002

BBSII Wirtschaft und Soziales: 
Werbetricks durchschauen – Interview 

mit Experten
Pünktlich zur Cyber-Week konnten sich SchülerInnen des Beruflichen 
Gymnasiums der BBS II Wirtschaft und Soziales im Fach Psychologie 
über die neusten Werbetricks in Internet und Co informieren. Wie 
wirken rot markierte Preise, Rabatte und Sommerschlussverkauf? 
All diese Strategien wurden im Unterricht zum Thema “Einstellun-
gen” erarbeitet, erprobt und analysiert. Am Black Friday konnten die 
SchülerInnen online ein Experten-Interview mit Herrn Dr. Georg Hal-
beisen von der Ruhr-Universität Bochum durchführen. Er hat seine 
Dissertation über Einstellungen geschrieben und forscht aktuell zu 
Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen. 
Hierfür bereitete der Leistungskurs Psychologie Fragen vor, auf die 
Herr Dr. Halbeisen ausführlich einging. Selbst Herr Dr. Fendler, Leh-
rer für Psychologie, hat im Interview noch einiges Neues gelernt und 
überträgt dies für den kommenden Jahrgang. Ob die SchülerInnen 
nun seltener Sonderangebote kaufen ist zwar noch nicht geklärt, 
aber eines ist sicher: Wenn es ums Geld geht, nicht unter Druck set-
zen lassen! Angebote vergleichen und Ruhe bewahren schont auf 
alle Fälle den Geldbeutel. Wer nun neugierig geworden ist, kann am, 
mehr über den Unterricht und das Fach Psychologie am Informati-
onstag der BBSII Wirtschaft und Soziales erfahren.

Schüler/innen des Leistungskurses 21 interviewten online Herrn Dr. Ge-
org Halbeisen Foto: Dr. Jan Fendler

Landkreis würdigt erfolgreiche 
Sportlerinnen und Sportler

Mit Zielstrebigkeit, Mut und Disziplin seien großartige Leistungen 
vollbracht worden, lobte Landrat Ralf Leßmeister die Sportlerinnen 
und Sportler, die in den zurückliegenden Sportjahren 2019 bis 2021 
bei Meisterschaften vorderste Ränge erzielten. Zu einer Würdigung 
hatte der Landkreis in das Congress Center Ramstein eingeladen und 
laut Kreisrichtlinien die Dritt-, Zweit- und Erstplatzierten bei Meister-
schaften sowohl auf Pfalz- und Landesebene als auch bei Deutschen 
und Weltmeisterschaften geehrt. Insgesamt wurden 35 Einzelsport-
ler und zwölf Mannschaften in drei Kategorien mit zusammen 47 
Medaillen geehrt.
Besonders erfolgreich war der Verein Zen-Bogyo-Do aus Otterbach, 
der den Weltmeistertitel im Ju Jutsu sowohl mit der Jugend als auch 
mit der Erwachsenenmannschaft erreichte.
Zu den mit Gold geehrten Einzelsportlern zählten Sarah Herzog, 
Stefan Diemer und Luca Kallmayer (Taekwondo), Ann-Kathrin Bader 
(Bogenschießen), Tessa Dietrich (Target Sprint), Alexandra Roht-Grü-
ner (Leichtathletik) und Alexander Tarlton (Radsport). Für ihre Leis-
tungen im Ju-Jutsu wurde Amelie Fuchs, Pia Mohring, Corina Santa 
Cruz, Lucas Weingart, Tim Herrmann und David Jesse ebenfalls mit 
Gold ausgezeichnet.
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Neue Staatsbürger begrüßt

„Wir freuen uns sehr, dass sie sich dafür entschieden haben, deutsche 
Staatsbürger zu werden!“ Mit diesem Worten eröffnete Erste Kreis-
beigeordnete Gudrun Heß-Schmidt die Einbürgerungsfeier im Gro-
ßen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Kaiserslautern. Insgesamt 32 
Personen erhielten an diesem Tag ihre Einbürgerungsurkunde.
Als besonderer Gast nahm die stellvertretende Ministerpräsidentin 
und Integrationsministerin Katharina Binz an der Veranstaltung teil. 
„Deutschland bekennt sich zu Ihnen“, betonte sie in ihrer Ansprache. 
„Sie alle sind ein wichtiger und wertvoller Teil unserer Gesellschaft.“ 
Gerade in Bezug auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
sei es wichtig, sich einzubringen und seine Mitbestimmungsmög-
lichkeiten zu nutzen.
Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt hob hervor, dass sich 
Neubürger wegen vier Aspekten für Deutschland entscheiden wür-
den: Freiheit, Sicherheit, Frieden und Stabilität. Für diese Werte gelte 
es einzustehen, um Toleranz und Weltoffenheit zu leben.
Sofronios Spytalimakis, Integrationsbeauftragter des Landkreises, 
riet den neuen Staatsbürgern, selbst aktiv zu werden, um Teil der 
Gemeinschaft zu werden. „Integration bedeutet nicht nur, einen 
deutschen Pass zu besitzen!“
Von den neu Eingebürgerten stammten neun aus Syrien, neun aus 
der Türkei, sechs aus Rumänien, vier aus der Ukraine sowie jeweils 
eine Person aus Thailand, Italien, Afghanistan und Moldawien.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Abbas Mas-
hayekh auf der Gitarre.

Gemäß Nr. 17.2.3 der Anlage 1 zum UVPG bedarf es für das vorlie-
gende Vorhaben –Rodung von Wald im Sinne des Bundeswaldgeset-
zes zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart von 
1 ha bis weniger als 5 ha Größe - einer standortbezogenen UVP-Vor-
prüfung nach § 7 Abs. 2 des UVPG.
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in 
zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe prüft die zuständige 
Behörde, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkri-
terien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, besteht keine UVP-
Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtli-
che Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten 
Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, 
ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele 
des Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungs-
entscheidung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, 
wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der Behörde solche 
Umweltauswirkungen haben kann.
Die Zulassungsbehörde verfasst eine Dokumentation über das 
Ergebnis der standortbezogenen UVP-Vorprüfung (§ 7 (7) UVPG = 
Dokumentationspflicht) und gibt das Ergebnis der UVP-Vorprüfung 
ortsüblich und im UVP-Portal des Landes bekannt (§ 5 (2) UVPG = 
Veröffentlichungspflicht).
Stufe 1:
Die standortbezogene Vorprüfung gemäß den Kriterien der Anlage 
3 Nummer 2.3 zum UVPG ergibt, dass für das Rodungsvorhaben 
besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen.
Die seit 1935 bestehende Gasleitungstrasse verläuft auf der Gebiets-
grenze des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Die 
Trasse quert die Trinkwasserschutzgebiete im Entwurf „Kindsbach 
Tiefbrunnen 1 Am Großen Hirschnabel, „Kaiserslautern 3 Tiefbrunnen 
Kolbental sowie „Schäckersdell“.
Stufe 2:
Gemäß der Landesverordnung über das Biosphärenreservat Pfälzer-
wald als deutscher Teil des grenzüberschreitenden Biosphärenreser-
vats Pfälzerwald-Nordvogesen vom 23.Juli 2020 ist der Schutzzweck, 
das Gebiet einheitlich so zu entwickeln und zu schützen, dass die 
biologische Vielfalt erhalten oder wiederhergestellt und eine nach-
haltige Nutzung gewährleistet wird. Der Schutzzweck umfasst ins-
besondere die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der 
landschaftlichen Eigenart und Schönheit des Pfälzerwaldes.
Da es sich um eine temporäre Baumaßnahme im Randgebiet des 
Schutzbereichs handelt, werden nachhaltige Auswirkungen, die dem 
Schutzzweck des Biosphärenreservats entgegenstehen, nicht verur-
sacht. Die zuständigen Naturschutzbehörden haben dem Vorhaben 
zugestimmt. Der Schutzzweck wird durch das Vorhaben nicht beein-
trächtigt.
Die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-
schutz hat dem Vorhaben in ihrer Stellungnahme vom 20.06.2023 
zugestimmt. Die in der Stellungnahme aufgeführten Hinweise sind 
bei der Bauausführung in den geplanten Trinkwasserschutzgebieten 
zu beachten.
Die in Stufe 2 der Anlage 3 zum UVPG durchgeführte Prüfung hat 
ergeben, dass die hier relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Schutz-
zweck oder die relevanten Schutzgüter zur Folge haben.
Für das Vorhaben wird gemäß § 5 (2) des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) festgestellt, dass keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Begründung:
• Das Vorhabengebiet tangiert keine ökologisch wertvollen Bio-

toptypen. Einzelne, erhaltenswerte Strukturen, insbesondere 
Einzelbäume bleiben erhalten.

• Aus der Waldumwandlung resultieren keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen

• Die Träger öffentlicher Belange haben gegen die Rodung keine 
Bedenken geäußert.

Diese Mitteilung gilt als Bekanntgabe nach § 5 UVPG.
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar.
Die Unterlagen zur Feststellung der Nicht-UVP-Pflichtigkeit können 
nach den Vorschriften des Landestransparenzgesetzes beim Forst-
amt Kaiserslautern, Stiftswalder Forsthaus in 67657 Kaiserslautern 
nach Terminabsprache eingesehen werden.

Kaiserslautern, den 29.11.2023
gezeichnet Dorothea Lehmann, Forstdirektorin

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung  

20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285
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  Werde Teil des 

      CARITAS-ALTENZENTRUMS

                     
                     

   ST. NIKOLAUS!

MITARBEITER 
IN DER PFLEGE (M | W| D)

+ Familienfreundliche Dienstzeiten:  

 Frühdienst von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 Spätdienst von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

+ ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

+ in Teilzeit (bis ca. 32 Std./Wo.)

+ Dienstort: Landstuhl

KOMM IN
UNSER TEAM!

...jetzt hier 
  bewerben...

Wir bieten
+ Attraktive, leistungsgerechte Vergütung 
+ Jahressonderzahlung
+ Zusätzliche, arbeitgeberfinanzierte  
 Altersversorgung
+ Interne und externe Fort- und  
 Weiterbildungsmöglichkeiten
+ Vergünstigte Zusatzversicherungen
+  Shopping-Portal mit Rabatten für  
 Mitarbeiter  
+   Jobrad

KONTAKT: 
CARITAS ALTENZENTRUM ST. NIKOLAUS
Thomas Matz |  Einrichtungsleitung
Nikolaus-von-Weis Straße 2
66849 Landstuhl
Telefon: 06371/6111-0
E-Mail: st-nikolaus@cbs-speyer.de 
www.st-nikolaus-cbs-speyer.de

JOBS 
IN IHRER REGION

Verstärkung gesucht!
Wir suchen zur Teamverstärkung ab Januar 
für unsere neue Filiale in Hauptstuhl:

Stellvertretende Filialleitung (m/w/d)

Bäckereifachverkäufer (m/w/d) 
in Voll-, Teilzeit und als Minijob
Bewerbungen an: 
info@landbaeckerei-dusch.de

Jetzt bewerben!

REICHENBACH-STEEGEN · MACKENBACH 
WEILERBACH · KAISERSLAUTERN
ERFENBACH · SCHOPP · HAUPTSTUHL Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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02861 890 60 903
deutsche-glasfaser.de/schnelles-internetD
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DAS LEBEN 
IST ZU KURZ 
FÜR LANGSAMES 
INTERNET.

Jetzt
informieren!

Lieber auf lichtschnelle 
Glasfaser umstellen.
Glasfaser ist die leistungsstärkste Technologie, 
wenn es um die Nutzung des Internets geht.  
Mehr Geschwindigkeit – um genau zu sein: Licht-
geschwindigkeit –, aber auch mehr Stabilität und 
mehr Energieeffizienz. Damit ein Videochat erst 
endet, wenn Sie es wollen.
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Gerade keinen 
Flaschengeist 
zur Hand?

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wünsche erfüllen geht auch einfacher:  
mit PS – der Lotterie der Sparkasse.
Und das gleich dreifach: Sparen, gewinnen, Gutes tun –  
ein Los für alles. Jetzt PS-Lose kaufen und Wünsche erfüllen.

ps-sparen.de – die Lotterie der Sparkasse

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, Prävention und  
Behandlung unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 – Hauptgewinn 1:1,9 Mio. 

Dellwing • Mobil: 01 78 / 29 89 073
Ihr Profi z.B. für Bestrahlungsfahrten, Berufsgenossenschaftsfahrten usw.

CITY
TAXI Landstuhl

Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

Karten in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultopolis.com 

6.1. KAISERSLAUTERN Fruchthalle5.1. KAISERSLAUTERN Fruchthalle
MUSIC OF THE WORLD TOUR 2024

Karten in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultopolis.com 

Es kommt doch auf die Größe an!
Für jeden Abfall den passenden Container.

06303 804-0
info@jakob-becker.de 

jakob-becker.de

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Beilagen-Service 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 30 Ausgabe 49/2023 - Mittwoch, 6. Dezember 2023

IN IHRER REGION
WOHNEN

Ihr Immobilienmakler für unsere Region

Immo Sozial 
Marco Scherer 

Tel.: 0179-9859573  
www.immo-sozial.de

1/3 der Provision wird gespendet,                                     
Sie entscheiden wohin

Einzigartig  
& Innovativ

Erfahrung   
& Erfolg

360 Grad  
Besichtigungen

Mit Immobilien soziale  
Projekte unterstützen

Spezialisiert auf den Verkauf &  
amerikanische Vermietung

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF

FRISCH GESCHLAGENE 
NORDMANNTANNEN 

AUS EIGENEM ANBAU 
OHNE PESTIZIDE

immer samstags vom
09.12.2023 bis zum 16.12.2013

9:00 – 14:00 Uhr

Anfahrt nur über 
Linden möglich!

40

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Kriegst du hin. Mit uns.
Förderendspurt: noch bis zum 31.12. profitieren.

Sparkasse
Kaiserslautern

s

BIS ZU  

488 €*

SICHERN
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RÄUMUNGSVERKAUF

%70
Thaleischweiler-Fröschen 
Industriegebiet West
Mo bis Fr : 10 – 18 Uhr 
Samstag : 10 – 14 Uhr

und viele weitere starke Marken!

 RABATT AUF 

ALLES
NEUE WARE 
EINGETROFFEN

Computer defekt?
Wir reparieren schnell und preiswert !

bei SP : Heil
TV-, Video-, Elektro-, Sat-, Meisterbetrieb.

Zweibrücker Str. 9, 66917 Wallhalben
Tel.: 06375-1515,  Fax: 6110

www.sp-heil.de


